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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Das seit Ende 2010 aufgegebene, ehemalige Munitionsdepot auf der Wasenbacher Höhe süd-
lich von Kriegsfeld im Donnersbergkreis soll wieder in Betreib genommen werden. Ziel der 
Wiederinbetriebnahme ist die Deckung des Mehrbedarfs der Bundeswehr für die Bevorratung 
von Munition und Material und zur Resilienz des logistischen Systems. 

Im Rahmen der Wiederinbetriebnahme ist die Ertüchtigung des nordostwärtigen Teils des ehe-
maligen Munitionsdepots auf der Wasenbacher Höhe (nördlich der L 404) vorgesehen. Hierfür 
sollen der Großteil der noch vorhandenen alten Munitionslagerhäuser (MLH) ertüchtigt sowie 

 MLH neu gebaut werden. Des Weiteren ist die Erneuerung des Liegenschaftszauns, die 
Errichtung eines neuen Verwaltungs- und Versorgungskomplexes,  neuen Munitionsarbeits-
häusern, sowie Gebäude zur Verpackung, Versandvorbereitung und Lagerung und der Bau 
von zusätzlichen Verkehrs- und Abstellflächen notwendig. Darüber hinaus wird eine neue Klär-
anlage im nordwestlichen Bereich außerhalb des Liegenschaftszaunes und ein Parkplatz in 
Höhe der Einfahrt an der L 404 errichtet. 

Vorhabenträger ist das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr – Bundeskompetenzzentrum Baumanagement Wiesbaden, Team Sofortpro-
gramm (Bauprojektmanagement).  

Der Verursacher des Eingriffs wird nach § 15 BNatSchG verpflichtet, vermeidbare Beeinträch-
tigungen zu unterlassen und unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege in angemessener Frist im Naturraum auszugleichen 
oder zu ersetzen. 

Das Gesamtprojekt ist in 9 Teilbereiche (TB) aufgeteilt, welche die Maßnahmen parallel zur 
Erarbeitung des vorliegenden Landschaftspflegerischen Begleitplanes und der weiteren Fach-
gutachten zum UVP-Bericht geplant haben (Entwurfsplanung). Die Eingriffsermittlung geht da-
her von einer worst-case Betrachtung auf Grundlage des Standortkonzeptes aus. Die Ergeb-
nisse der Vorplanung mit Stand von September 2025 wurden bei der Bilanzierung ebenfalls 
berücksichtigt. Sollten sich aus der fortschreitenden Planung Flächenreduzierungen bei den 
Baufeldern ergeben, werden diese vor Beginn der Rodung berücksichtigt. 

Der vorliegende Landschaftspflegerische Begleitplan (gemäß § 17 Abs. 4 BNatSchG) ermittelt 
und bewertet die Eingriffe in Natur und Landschaft gemäß der Bundeskompensationsverord-
nung (BKompV 2020). Es werden Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Aus-
gleich der Beeinträchtigungen dargestellt. 

1.2 Lage 

Das Vorhabensgebiet liegt im so genannten Bürgerwald, einem fast geschlossenen und aus-
gedehnten Waldgebiet nördlich des Donnersberges, westlich von Kirchheimbolanden. Es ist 
rd. 289 ha groß und umfasst den nordöstlichen, eingezäunten Teil der ehemaligen Bundes-
wehr-Liegenschaft Kriegsfeld. Das Areal erstreckt sich über die Wasenbacher Höhe und liegt 
in der Gemarkung Kriegsfeld (Ortsgemeinde Kriegsfeld, Verbandsgemeinde Kirchheimbolan-
den, Donnersbergkreis).  
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Abbildung 1: Vorhabensgebiet – Flächen für die Wiederinbetriebnahme (Munitionslager im Bereich 
Wasenbacher Höhe) und Grenzen der betroffenen und der angrenzenden Gemeinden 

 

1.3 Begründung des Vorhabens 

In der Leitungsklausur des Bundesministeriums für Verteidigung (BMVg) vom 10./11. Januar 
2019 wurde entschieden das bereits an die BImA abgegebene ehemalige Munitionsdepot 
Kriegsfeld aufgrund des hohen zukünftigen Bedarfs an Munitionslagerfläche zu reaktivieren. 
Ein Teil dieses Bedarfes kann im Munitionslager Kriegsfeld gedeckt werden, da hier  
noch  Munitionslagerhäuser, zum Großteil in einem vergleichbar guten Bauzustand, vor-
handen sind. Dadurch ist die Wiederinbetriebnahme mit einem überschaubaren zeitlichen, fi-
nanziellen und materiellen Aufwand umsetzbar.  
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2 Planerische Rahmenbedingungen 

2.1 Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz 

In der aktuellen Fassung des Regionalen Raumordnungsplans Westpfalz IV (mit 3.Teilfort-
schreibung 2018) ist die Liegenschaft nachrichtlich als „Sonderfläche Bund“ dargestellt. Über-
lagernd findet sich ein Vorbehaltsgebiet Erholung und Tourismus, das großflächig die gesam-
ten Waldgebiete um den Donnersberg einbezieht. Nach Osten kommt dazu ein Vorbehaltsge-
biet für die Sicherung des Grundwassers. Die nachrichtliche Umgrenzung des „landesweiten 
Biotopverbunds“ ist aus dem LEP IV übernommen und spiegelt die Grenze des FFH-Gebietes 
„Donnersberg“ wider. 

 

 

  

 

Abbildung 2: Auszug ROP Westpfalz mit Umgrenzung des Plangebietes 

 

Textlich finden sich folgende Grundsätze: 

„G 25:  Innerhalb der Vorbehaltsgebiete Erholung und Tourismus ist bei allen raumbeanspru-
chenden Maßnahmen darauf zu achten, dass die landschaftsgebundene Eignung die-
ser Räume für Freizeit und Erholung erhalten bleibt“ 

„G 37  Innerhalb der Vorbehaltsgebiete für die Sicherung des Grundwassers ist bei Nutzun-
gen darauf zu achten, dass hiervon keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die 
Grundwasserqualität und die Grundwasserneubildung ausgehen. Bei künftigen 
Grundwasserentnahmen ist auf die land- und forstwirtschaftliche Nutzung sowie auf 
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Die wertgebenden Lebensraumtypen gem. Anhang I und Arten gemäß Anhang II der FFH-RL 
sind1: 

Lebensraumtypen (Anhang I): 

3150  Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions 

3260  Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-
Batrachion 

4030  Trockene europäische Heiden 

6130  Schwermetallrasen (Violetalia calaminariae) 

* 6210  Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia), (* besondere Be-
stände mit bemerkenswerten Orchideen) 

6410  Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) 

6430  Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510  Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

8150  Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas 

8220  Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 

8230  Silikatfelsen mit ihrer Pioniervegetation (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 

9110  Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130  Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160  Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

9170  Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) 

* 9180  Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

* 91E0  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

* = Prioritärer Lebensraumtyp 

Arten (Anhang II): 

Säugetiere 

▪ Bechsteinfledermaus  (Myotis bechsteinii) 
▪ Großes Mausohr  (Myotis myotis) 

Amphibien 

▪ Gelbbauchunke  (Bombina variegata) 
▪ Kamm-Molch  (Triturus cristatus) 

Fische und Rundmäuler 

 

1 Angabe nach Steckbrief des Landesamts für Umwelt https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/uebersicht_gebiete.php?sel-

par=ffh   
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▪ Groppe  (Cottus gobio) 

Käfer 

▪ Hirschkäfer  (Lucanus cervus) 

Schmetterlinge 

▪ Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  (Maculinea nausithous) 
▪ * Spanische Flagge  (Euplagia quadripunctaria) 

Pflanzen 

▪ Grünes Besenmoos  (Dicranum viride) 

* = Prioritäre Art 

 

Zur möglichen Betroffenheit des Gebietes wurde eine Natura 2000-Verträglichkeitsuntersu-
chung erstellt (LAUB 2025b). 

 

2.3.2 Vogelschutzgebiet „Wälder westlich Kirchheimbolanden“ 

Der Gebietssteckbrief des LFU enthält folgende Gebietsbeschreibung: 

„Ausgedehnte Eichenwälder mit Althölzern, kleinen Gewässern und Hartsteinbrüchen. TOP 5-
Gebiet für den Mittelspecht, Brutvorkommen von Uhu, Grau- und Schwarzspecht.“ 

In Anlage 2 zum Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) vom 6. Oktober 2015 sind folgende 
Arten genannt: 

Abs. 1 Richtlinie 2009/147/EG 

Mittelspecht (H) 

Grauspecht,  

Schwarzspecht,  

Uhu,  

Ziegenmelker 

  (H) Hauptvorkommen 

 

Abs. 2 Richtlinie 2009/147/EG 

- 

Zur möglichen Betroffenheit des Gebietes wurde eine Natura 2000-Verträglichkeitsuntersu-
chung erstellt (LAUB 2025b). 

 

2.3.3 Naturschutzgebiet „Wasenbacher Höhe“ 

Das Naturschutzgebiet Wasenbacher Höhe wurde am 24. Oktober 2013 durch Rechtsverord-
nung ausgewiesen.  

Schutzzweck des Gebietes ist nach § 3 der Rechtsverordnung 

Die Erhaltung, Wiederherstellung und eigendynamische Entwicklung von naturnahen Laub-
wäldern, die weitestgehende Wiederherstellung der natürlichen Standortbedingungen und Ge-
währleistung ihrer natürlichen Entwicklung 
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2.3.5 Vorkommen geschützter Arten nach Bundesnaturschutzgesetz 

Im Rahmen der vorhabenbezogenen zoologischen Erfassungen wurden folgende geschützte 
Arten nach BNatSchG im Vorhabengebiet festgestellt: 

 Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie: 

Wildkatze, Haselmaus, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Bechsteinfledermaus, 
Große/Kleine Bartfledermaus, Großes Mausohr, Kleinabendsegler, Rauhautfledermaus, Brau-
nes Langohr, Wasserfledermaus, Abendsegler und Zwergfledermaus, Nordfledermaus und 
Teichfledermaus, Zauneidechse, Wechselkröte. 

 Europäische Vogelarten: 

Alle heimischen Vogelarten sind nach BNatSchG geschützt und unterliegen somit pauschal 
dem besonderen Artenschutz nach § 44 BNatSchG. Insgesamt wurden bei den vorhabenbe-
zogenen Erfassungen im Jahr 2020 68 Vogelarten nachgewiesen, davon 54 als sicherer Brut-
vogel, 8 als potenzieller Brutvogel, 2 Nahrungsgäste, 1 Überwinterungsgast und 3 Arten über-
flogen das Gebiet lediglich.   

Als wertgebend und besonders planungsrelevant hervorzuheben sind innerhalb der Liegen-
schaft die Arten Baumpieper, Mittelspecht, Schwarzspecht, Turteltaube und Waldlaubsänger. 

Bei den verifizierenden Erfassungen im Jahr 2025 gelang der Nachweis von insgesamt 52 
Vogelarten. 40 Arten konnten als sicherer und neun Arten als potenzieller Brutvogel im Unter-
suchungsgebiet und den angrenzenden Gehölzbeständen nachgewiesen werden. Drei Arten 
überflogen oder nutzten das Gebiet zur Nahrungssuche (Kolkrabe, Rotdrossel, Schwanz-
meise). 

Folgende gefährdete oder streng geschützte Arten wurden im Wirkbereich des Vorhabens 
festgestellt: Grauschnäpper, Grünspecht, Kleinspecht, Mittelspecht, Pirol, Schwarzspecht, 
Sperber, Star, Turteltaube, Waldkauz, Waldlaubsänger, Waldschnepfe. 

Eine detaillierte Beschreibung aller Arten und ihres Status im Plangebiet erfolgt im Arten-
schutzgutachten sowie in Kapitel 3.6.  

 

2.4 Wasserwirtschaftliche Schutzgebiete und -objekte 

Per Rechtsverordnung ausgewiesene Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiete sind im 
Plangebiet oder unmittelbar angrenzend keine ausgewiesen.  

Nach den Darstellungen im Geoexplorer-Wasser grenzt ostwärts des Munitionslagers jedoch 
ein „Trinkwasserschutzgebiet im Entwurf“ an. Es handelt sich um das geplante Trinkwasser-
schutzgebiet „Oberwiesen, 5 Tiefbrunnen Kern-/Wiesbachtal“. Eine kleine Teilfläche der ge-
planten Schutzzone III ragt in das Gebiet der Liegenschaft, die geplante Schutzzone II endet 
am Außenzaun des Munitionslagers.  
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Abbildung 9:  Lage der Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Windpark Windhübel, Bereich Hauptlager 

 

2.5.3.2 Ausgleichsmaßnahmen zum Rhein-Main-Verlegungsprogramm  

Als Ausgleichsmaßnahme im Zusammenhang mit der Erweiterung des Militärflugplatzes 
Ramstein (Rhein-Main-Verlegungsprogramm) war vorgesehen, im Munitionslager Kriegsfeld 
auf 4,6 ha Laubmischwald nach Rückbau des Motorpools sowie von 200 ehemaligen Lager-
hütten sowie Standflächen ehemaliger Lagerhütten zu entwickeln.  

Bis zum Jahr 2005 wurden die Hütten beseitigt und die Standflächen entsiegelt. Die so rekul-
tivierten Flächen wurden in Bereichen, wo eine waldbauliche Nutzung sinnvoll erschien, auf-
geforstet (rd. 3,0 ha), im Bereich der restlichen Rückbauflächen zur Wiederbewaldung der na-
türlichen Sukzession überlassen.  

Laut dem Pflege- und Entwicklungsplan des Büros igr (igr 2009) ist als Entwicklungsziel die 
Etablierung von Buchen-Laubmischwald festgelegt.    
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3 Beschreibung der natürlichen Landschaftsfaktoren  

3.1 Naturräumliche Gliederung 

Das Munitionslager Kriegsfeld liegt im Naturraum Saar-Nahe-Bergland (19) und darin am Nor-
drand der Untereinheit Bürgerwald (193.42) als Teil des Nordpfälzer Berglands.  

Als Bürgerwald wird der nördliche Sockel des Donnersbergmassivs bezeichnet. Der Sockel ist 
vulkanischen Ursprungs und weitgehend mit geschlossenen Waldflächen bewachsen. Der 
Laubwaldanteil ist hoch.  Nach Norden schließen die Appel- und die Wiesener Randhöhen an.  

Durch das Gebiet verlaufen mehrere nachgewiesene oder vermutete Verwerfungen. Sie gren-
zen kleinere und größere Schollen ab, deren Gesteinsschichtungen sich im Zuge tektonischer 
Vorgänge jeweils unterschiedlich hochgehoben oder abgesenkt haben. In der Folge stehen 
die o.g. Gesteine teilweise auch versetzt unmittelbar nebeneinander an der Oberfläche an. Im 
Zuge dieser Störungen finden sich punktuell auch Magmatite. 

3.2 Geologie und Boden 

3.2.1 Geologie 

Für das Vorhabensgebiet liegen Geologische Karten des Landesamtes für Geologie und Berg-
bau (LGB) im Maßstab 1:25.000 aus den Jahren 2000 (Blatt 6313 Dannenfels) und 2012 (Blatt 
6212 Kriegsfeld) ohne Erläuterungsberichte vor (Auszüge siehe nachfolgende Abbildung). 

Angaben zu den geologischen Verhältnissen finden sich auch im Erläuterungsbericht der ori-
entierenden Untersuchungen (WPW 2020). Die Nomenklatur weicht z.T. von der Systematik 
der o.g. Kartierungen etwas ab und entspricht der älteren Geologischen Karte des Saar-Nahe-
Berglandes und seiner Randgebiete 1:100.000 aus dem Jahr 1983. Sie lässt sich hinsichtlich 
aber wie folgt zuordnen: 

Die „Tholey-Gruppe“ umfasst die in der nachfolgenden Karte als „Thallichtenberg-“ und als 
„Oberkirchen-Formation“ bezeichneten Gesteinsschichten im Süden der Liegenschaft und auf 
der Kuppe im Norden. 

Die „Lebach-Gruppe“ bezieht sich auf die darunter liegenden älteren, in der nachfolgenden 
Karte als „Disibodenberg-Formation“ bezeichneten Schichten, die den überwiegenden Teil der 
Liegenschaft bestimmen.  
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Northpoint 

Im Bereich Northpoint wurden sieben von acht begutachteten Flächen mit Erhaltungszustand 
B bewertet. Die am westlichen Rand des Gebiets gelegene Fläche Nr. 18 erhält den Erhal-
tungszustand C.  

Auf Fläche Nr. 18 findet sich ein Nadelbaum-Buchenmischwald, welcher überwiegend von ge-
ringem bis mittlerem Baumholz geprägt ist, Altbäume treten nur sehr vereinzelt auf. Habitat-
bäume konnten nicht nachgewiesen werden, an Totholz lediglich ein Stück stehendes. Die 
Douglasie (Pseudotsuga menziesii) als untypisches Gehölz nimmt hier etwa 20% der Fläche 
ein. In der Krautschicht zeigt sich stellenweise das neophytische Kleinblütige Springkraut (Im-
patiens parviflora) sowie die Brombeere (Rubus fruticosus agg.) als Eutrophierungszeiger. 

Alle anderen Flächen der North Point Area erhalten bezüglich der Waldentwicklungsphasen 
die Wertstufe B. Starkes bis sehr starkes Baumholz findet sich hier auf 20-30% der Flächen. 
Habitatbäume konnten auf allen Flächen nachgewiesen werden, jedoch nie mehr als drei 
Stück pro Hektar, sodass dieses Kriterium mit C bewertet wurde. Bezüglich Totholz-Anteil un-
terscheiden sich die Flächen deutlich. Flächen Nr. 51, 64, und 66 zeigen einen hohen Anteil 
an liegendem und stehendem Totholz, Flächen Nr. 62 und 58 hingegen nur einen sehr gerin-
gen. Bezüglich des Arteninventars werden alle diese Flächen mit A bewertet. Es finden sich 
weit überwiegend lebensraumtypische Gehölzarten, lediglich in der Krautschicht zeigen man-
che Flächen eine gering veränderte Dominanzverteilung der Arten. An Beeinträchtigungen tre-
ten auf einem Teil der Flächen (Nr. 58, 64 und 66) stellenweise vermehrt das Kleinblütige 
Springkraut sowie Brombeeren auf. Auf Fläche Nr. 64 findet sich zusätzlich der Sachalin-Stau-
denknöterich (Reynoutria sachalinensis), ein invasiver Neophyt. 

 

Liegenschaft Kriegsfeld 

Die Wald-LRT-Flächen innerhalb des Plangebiets werden bis auf Fläche Nr. 63 alle mit Erhal-
tungszustand B bewertet. Fläche Nr. 63 wird mit Erhaltungszustand C bewertet. Diese nur 
knapp 2 ha große Fläche weist einen hohen Anteil nicht lebensraumtypischer Gehölze wie 
Lärche, Wald-Kiefer (Pinus sylvestris), Fichte (Picea abies), Edelkastanie (Castanea sativa) 
und Roteiche (Quercus rubra) auf. Zudem finden sich auf der Fläche keine Altbäume mit star-
kem oder sehr starkem Baumholz und kein Totholz; Habitatbäume konnten nur zwei Stück 
nachgewiesen werden.  

Alle anderen mit Erhaltungszustand B bewerteten Flächen unterscheiden sich meist deutlich 
in der Bewertung der einzelnen Kriterien. Bezüglich Waldentwicklungsphasen zeigen die meis-
ten Flächen eine gute Ausprägung, lediglich auf den Flächen Nr. 65 und 111 findet sich kein 
starkes bis sehr starkes Baumholz. Auf Fläche Nr. 111 hat in diesem Jahr eine Durchforstung 
stattgefunden, sodass hier eine sehr homogene Altersstruktur aus geringem bis mittleren 
Baumholz anzutreffen ist. Auf allen LRT-Flächen des Plangebiets finden sich weniger als drei 
Habitatbäume pro Hektar, sodass dieses Kriterium auf allen Flächen mit C bewertet wird. Der 
Totholzanteil ist auf den einzelnen Flächen sehr unterschiedlich und reicht von keinem Stück 
Totholz bis 1,7 Stück Totholz pro Hektar.  

Bezüglich des Gehölz-Arteninventars zeigen fast alle Flächen eine hervorragende Ausprä-
gung. Lediglich auf Fläche Nr. 112 und vor allem auf Nr. 48 findet sich ein Anteil von 10-20% 
nicht lebensraumtypischer Gehölze. Bezüglich des Arteninventars der Krautschicht finden sich 
sowohl Flächen mit hervorragender als auch mit guter Ausprägung.  

An Beeinträchtigungen tritt auf einigen Flächen vermehrt das neophytische Kleinblütige 
Springkraut sowie vermehrt Störungs- und Eutrophierungszeiger wie Große Brennnessel 
(Urtica dioica), Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata) und Brombeere auf. Als weitere Beein-
trächtigung tritt starker Verbiss auf Fläche Nr. 48 auf, wovon vor allem Naturverjüngung der 
Weiß-Tanne (Abies alba) betroffen ist.  
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Angrenzende Flächen 

Bei Fläche Nr. 40 handelt es sich um einen etwa 67 ha großen Eichen-Buchenmischwald 
westlich des Plangebiets. Ein Teil der in der Altkartierung angegebenen Fläche wurde ausge-
grenzt, da hier der Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) dominiert und Buchen nur vereinzelt 
lokal vorkommen. Die Fläche ist insgesamt sehr heterogen in ihrer Altersstruktur und Artenzu-
sammensetzung und wird mit Erhaltungszustand C bewertet. Insgesamt nimmt die Waldent-
wicklungsphase 4 und 5 (starkes und sehr starkes Baumholz) etwa 30% der Fläche ein, so-
dass dieses Kriterium mit B bewertet wird. Es treten aber auch Teilflächen auf, in welchen 
diese Waldentwicklungsphasen gar nicht auftreten, sondern ausschließlich von geringem 
Baumholz geprägt sind. Habitatbäume und Totholz treten jeweils mit weniger als einem Stück 
pro Hektar auf, sodass diese Kriterien mit C bewertet werden. An nicht lebensraumtypischen 
Gehölzen treten Douglasie, Lärche, Fichte und Rot-Eiche auf, welche vor allem im nördlichen 
Teil und am östlichen Rand der Fläche zu höherer Deckung kommen. Insgesamt nehmen 
diese Gehölze etwa 20% der Fläche ein. Die Krautschicht ist größtenteils charakteristisch aus-
geprägt, es treten aber zahlreiche Bereiche auf, in welchen das Kleinblütige Springkraut do-
miniert sowie Bereiche mit Störungs- und Eutrophierungszeigern, sodass das Kriterium Beein-
trächtigungen mit B bewertet wird. Auf Fläche Nr. 106 ist der Anteil an starkem Baumholz 
besonders hoch, sodass dieses Kriterium hier mit A bewertet wird. Vor allem auf Fläche Nr. 
104 tritt die Brombeere an mehreren Stellen dominant auf. 

 







L.A.U.B.- GmbH – Proj.-Nr. 138/21: WASS-Doppelzaun, NATO-Flugplatz Büchel  LBP-Tektur  

- 41 - 

3.6 Fauna  

3.6.1 Methodik 

Eine ausführliche Darstellung der Erfassungsmethodik erfolgt im Artenschutzgutachten und 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) (LAUB/WÖG 2025).  

Zur Erfassung der Fauna wurden innerhalb der Liegenschaft (ca. 376 ha) und im 100 m Umfeld 
(ca. 150 ha) im Jahr 2020 umfangreiche Erhebungen im Plangebiet, durchgeführt. Der Unter-
suchungsumfang wurde im Vorfeld mit der unteren und oberen Naturschutzbehörde abge-
stimmt. Nach dem Scopingtermin Anfang 2025 erfolgte über den Jahresverlauf 2025 eine ve-
rifizierende Erfassung. Der Schwerpunkt im Jahr 2025 lag auf den Baufeldern und Baustellen-
einrichtungsflächen und der Erfassung von planungsrelevanten Artengruppen.  

Das Untersuchungsprogramm im Jahr 2020 umfasste folgende Arten und Artengruppen: 

• Vögel 6 Tages-, 2 Nachtbegehungen 

• Detektorbegehungen zur Fledermauserfassung 6 Begehungen 

• Netzfänge von Fledermäusen 3 Termine 

• Erfassung der Wildkatze (Suche nach Spuren, Fotofallen, Lockstockeinsatz) 

• Erfassung der Haselmaus (Ausbringen von Neströhren) 

• Erfassung von Amphibien 5 Begehungen März-Juni 

• Erfassung von Reptilien 5 Begehungen Mai-September 

• Heuschrecken 5 Begehungen Mai-September 

• Schmetterlinge 5 Begehungen April bis Ende August 

• Horst-, Nestsuche, Habitatbäume (inkl. zugänglicher Bunker) 
bei den Habitatbäumen ggf. Nachsuche Hirschkäfer 

• Kontrolle der Gebäude auf mögliche Hinweise und Spuren von Fledermausquartieren 
und Gebäudebrütern  

Bei den Erfassungen im Jahr 2025 wurden folgende Artengruppen untersucht: 

• Vögel 7 Tages-, 2 Nachtbegehungen 

• Detektorbegehungen zur Fledermauserfassung 4 Begehungen 

• Netzfänge von Fledermäusen 3 Termine 

• Stationäre Rufaufzeichnungen zur Fledermauserfassung 11 Termine 

• Erfassung der Wildkatze (Suche nach Spuren, Fotofallen) 

• Erfassung der Haselmaus (Ausbringen von Neströhren) 

• Erfassung von Amphibien 4 Begehungen März-Juni 

• Erfassung von Reptilien 6 Begehungen April-Juli 

• Horst-, Nestsuche, Habitatbäume (inkl. zugänglicher Bunker) 
bei den Habitatbäumen ggf. Nachsuche Hirschkäfer 

• Kontrolle der Gebäude auf mögliche Hinweise und Spuren von Fledermausquartieren 
und Gebäudebrütern  
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3.6.2 Ergebnisse Vögel 

Im Untersuchungsgebiet wurden im Jahr 2020 insgesamt 68 Vogelarten nachgewiesen. 
Vierundfünfzig Vogelarten konnten als sicherer Brutvogel im Gebiet festgestellt werden, acht 
weitere Arten wurden als potenzielle Brutvogelart eingestuft. Zwei Arten, Graureiher und 
Stockente, nutzten die kleinen Stillgewässer im Gebiet lediglich als Nahrungshabitat, eine Art, 
die Rotdrossel, nutzte das Gebiet als Überwinterungsgebiet und drei Arten Kranich, 
Mauersegler und Rotmilan überflogen das Gebiet lediglich. 

Unter den Brutvögeln als wertgebend und besonders planungsrelevant hervorzuheben sind 
innerhalb der Liegenschaft die Arten Baumpieper, Mittelspecht, Schwarzspecht, 
Turteltaube und Waldlaubsänger. Vorkommen von Turteltaube und Baumpieper finden sich 
im Bereich der Bunkeranlagen im Norden und im Eingangsbereich an der L404 im Süden. Die 
älteren Buchen-Eichenwaldbestände werden von Schwarzspecht, Mittel- und darüber hinaus 
auch Kleinspecht besiedelt. Wiesenpieper, Feldlerche und Rebhuhn kommen als 
Offenlandarten in der Feldflur außerhalb der Liegenschaft vor. 

Das Gebäude 2007 wurde vom Waldkauz als Schlaf- und Fraßplatz genutzt. Der Bunker 9-
005 diente der Waldohreule als Schlafplatz. (vgl. Plan 2 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag)  

Alle wild lebenden Vogelarten unterliegen als Europäische Vogelarten pauschal den Verboten 
des besonderen Artenschutzes. 

Bei den verifizierenden Erfassungen im Jahr 2025 gelang der Nachweis von insgesamt 52 
Vogelarten. Vierzig Arten konnten als sicherer und neun Arten als potenzieller Brutvogel im 
Untersuchungsgebiet und den angrenzenden Gehölzbeständen nachgewiesen werden. Drei 
Arten überflogen oder nutzten das Gebiet zur Nahrungssuche (Kolkrabe, Rotdrossel, 
Schwanzmeise). 

Folgende gefährdete oder streng geschützte Arten wurden im Wirkbereich des Vorhabens 
festgestellt: 

Grauschnäpper 

Vom Grauschnäpper wurden insgesamt fünf potenzielle Reviere festgestellt. Ein Revier 
befindet sich im südlichen Teil, vier im Waldstück im nördlichen Teil des 
Untersuchungsgebietes. 

Grünspecht 

Vom Grünspecht wurden insgesamt zwei potenzielle und zwei sichere Reviere festgestellt. 
Drei Reviere befanden sich im Norden des Untersuchungsgebietes und eins im südlichen Teil 
der Untersuchungsfläche. Die Bereiche sind von Waldstrukturen geprägt. 

Kleinspecht 

Vom Kleinspecht wurde ein Revier im nördlichen Teil der Untersuchungsgebietes in der Nähe 
des westlich gelegenen Regenrückhaltebeckens festgestellt. 

Mittelspecht 

Vom Mittelspecht wurden insgesamt 13 Reviere festgestellt. Davon waren fünf potenzielle und 
acht sichere Reviere. Zwölf Reviere befanden sich im nördlichen Teil des 
Untersuchungsgebietes in den vorhandenen Waldbereichen, die durch Eichen geprägt sind. 
Ein weiteres Revier befand sich im südlichen Teil der Untersuchungsfläche. 

Pirol 

Vom Pirol wurden insgesamt vier sichere Reviere festgestellt. Das Vorkommen der Art ist auf 
den nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes beschränkt. Die Waldbereiche und die 
Sukzessionsflächen zwischen den Bunkerreihen stellen ein geeignetes Habitat für die Art dar. 

Schwarzspecht 

Vom Schwarzspecht wurde ein Revier im nördlichen Teil der Untersuchungsfläche festgestellt.  
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3.6.3 Fledermäuse 

Im Rahmen der Bearbeitung der Fledermausfauna konnten durch die Erfassungen im Jahr 
2020 und 2025 insgesamt 16 Arten im Gebiet festgestellt werden: Bechsteinfledermaus, 
Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Große Bartfledermaus, Großer 
Abendsegler, Großes Mausohr, Kleiner Abendsegler, Kleine Bartfledermaus, 
Mückenfledermaus, Nordfledermaus, Rauhautfledermaus, Teichfledermaus, 
Wasserfledermaus, Zweifarbfledermaus und Zwergfledermaus. 

Die Bechsteinfledermaus ist in Deutschland als stark gefährdet eingestuft. Das Braune 
Langohr und die Breitflügelfledermaus werden in Deutschland als gefährdet eingestuft. Der 
Große Abendsegler wird auf der Vorwarnliste geführt. Für den Kleinen Abendsegler und die 
Zweifarbfledermaus sind die Daten unzureichend. Die Teichfledermaus hat eine Gefährdung 
unbekannten Ausmaßes. Alle anderen Arten gelten deutschlandweit als ungefährdet. 

Alle Fledermausarten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt und unterliegen daher 
den Verboten des besonderen Artenschutzes. Bechsteinfledermaus und Großes Mausohr sind 
zudem Zielarten des FFH-Gebietes „Donnersberg“. 

Die am häufigsten im Gebiet nachgewiesenen Art war die Zwergfledermaus mit maximal 78 
Kontakten in einer Nacht. Von den anderen Arten gelangen nur vereinzelte Nachweise. Das 
Untersuchungsgebiet wird von den Fledermausarten als Jagd- und Transferhabitat genutzt. 
Dabei fällt ein deutlicher Unterschied in der Nutzungsintensität aus. Bei Transekt 1 wurden 
fünf Arten mit 61 Rufen festgestellt, bei Transekt 2 elf Arten mit 127. 

Insgesamt konnten 13 Quartierbäume festgestellt werden. Drei Bäume im Norden des 
Gebietes wurden von der Bechsteinfledermaus genutzt. Es ist anzunehmen, dass alle Bäume 
im Quartierverbund von der gleichen Kolonie genutzt wurden. Bei einer Ausflugszählung 
wurden maximal 32 Tiere gezählt. Diese Kolonie wurde bereits 2020 mit ähnlicher Größe 
festgestellt. Damals wurden drei andere Bäume als Quartierstandort genutzt. 

Im Rahmen des Monitorings zum Windpark Windhübel (FRINAT 2023) wurden im Süden des 
Gebietes 15 weitere Quartierbäume innerhalb und außerhalb der Liegenschaft festgestellt. 
Diese wurden von zwei bis drei weiteren Kolonien genutzt. 

Von der Fransenfledermaus wurden fünf Quartierbäume ermittelt. Zwei befanden sich im 
Norden der Liegenschaft, drei weitere nördlich außerhalb in ein bis zwei Kilometer Entfernung. 
Es ist nicht ganz klar, ob es sich um ein oder zwei Kolonien der Art handelte. Die 
Wochenstubengröße betrug 26 Tiere. Bereits 2020 wurden zwei Quartierbäume der 
Fransenfledermaus am Ostrand des Munitionsdepots, ca. 1,5 km südlich von den diesjährigen 
Quartieren, festgestellt. Damals konnte eine Populationsgröße von 80 Tieren gezählt werden.  

Fünf Quartierbäume wurden vom Braunen Langohr genutzt. Es wurden einmal elf und einmal 
13 Tiere ermittelt (vgl. Plan 3, Artenschutzgutachten). 

Im Bunker 9-004 konnte eine überwinternde Kleine Bartfledermaus festgestellt werden, im 
Bunker 10-016 zwei weitere überwinternde Kleine Bartfledermäuse, im Bunker 7-007 ein totes 
überwinterndes Braunes Langohr. 

Im Rahmen der Untersuchungen 2020 wurde in den Bunkern 8-006 und 9-006 jeweils ein 
einzelnes Tier vom Braunen Langohr festgestellt 

Die Batcorder wurden vom 13.05.2025 bis zum 15.10.2025 zur Rufaufzeichnung eingesetzt. 
Insgesamt gelangen 3.599 Aufnahmen von Fledermäusen. Die meisten Rufaufnahmen, die 
auf Artniveau bestimmt werden konnten, waren von der Zwergfledermaus mit 1.919 Kontakten, 
gefolgt von der Rauhautfledermaus mit 105 Kontakten und der Großen Bartfledermaus mit 42 
Kontakten. Von den anderen Arten gelangen nur einzelne Aufnahmen. 

Die Waldstandorte dienten entweder nur als Transfergebiete oder aber die Rufe der leiser 
rufenden Waldfledermausarten konnten nicht registriert werden. Ca. 53 % der Aufnahmen 
konnten der Zwergfledermaus und ca. 26 % der Gruppe der Pipistrelloide zugeordnet werden. 
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Auf Grundlage der Erfassungen 2020 und 2025 ist festzustellen, dass die Wildkatze flächen-
deckend im UG vorkommt (vgl. Plan 4, Artenschutzgutachten). Das in unterschiedlicher Dichte 
mit Laub- und Nadelbäumen bestandene Gebiet bietet der Wildkatze eine Vielzahl an geeig-
neten Versteckmöglichkeiten, wie hohle Baumstämme und andere Totholzstrukturen. Die 
hohe Anzahl an nachgewiesenen Individuen, die Tatsache, dass zwei weibliche Individuen 
mehrmals nachgewiesen wurden und über den gesamtem Untersuchungszeitraum 2020 und 
2025 immer wieder Tiere in die Fotofallen liefen, zeigt, dass das Waldgebiet der Liegenschaft 
nicht nur von einzelnen Tieren durchstreift, sondern auch dauerhaft besiedelt wird. Katze Hilda 
bildet im nördlichen Bereich des UG ein Revier aus, Katze Berta im südlichen Bereich des 
Teilgebietes Nord. 

Das gesamte Gebiet wird für die Wildkatze als essenziell gesehen, da es optimale Lebensbe-
dingungen für die Art bietet. Es wurde eine Dichte von 1,6 Tieren auf 100 ha nachgewiesen. 
Damit ist der Lebensraum als „Kernraum“ der Wildkatze für Rheinland-Pfalz einzustufen. 

Es wird daher als sehr hoch und landesweit bedeutsam eingestuft. 

Die Wildkatze gilt in Rheinland-Pfalz als potenziell gefährdet (LUWG 2015b), auf der Roten 
Liste Deutschland wird sie als gefährdet eingestuft (MEINIG et al. 2020). Des Weiteren wird sie 
im Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt und ist gemäß EG-Artenschutzverordnung Nr. 333/97 
streng geschützt.  
 

3.6.7 Bilche 

Mit Gartenschläfer, Haselmaus und Siebenschläfer konnten im Untersuchungsgebiet drei 
Bilcharten nachgewiesen werden. Der Gartenschläfer konnte 2020 durch eine 
Zufallsbeobachtung eines Individuums sowie durch ein unbesetztes Nest in einem Nest-Tube 
festgestellt werden.  

Der Nachweis der Haselmaus gelang bei den Erfassungen 2025 in folgenden Transekten 
durch insgesamt neun mit Nistmaterial gefüllte Nest-Tubes: H1, H2, H3, H5, H6 und H7. An 
den Transekten H1, H3, H6 und H7 wurden in vier Nest-Tubes zusätzlich einzelne Individuen 
nachgewiesen. Im Jahr 2020 wurde die Arten ebenfalls in den genannten Flächen erfasst. 

Vom Siebenschläfer wurden 2025 Kotspuren oder Nistmaterial in insgesamt elf Bunkern 4-
023, 4-003, 4-004, 4-007, 4-011, 4-016, 4-029, 6-003, 8-001, 8-007, 10-017 gefunden. 

Die neun Nest-Tubes mit Haselmaus-Nachweisen hingen an sechs unterschiedlichen 
Transekten im südlichen und nördlichen Untersuchungsgebiet. Daher ist davon auszugehen, 
dass der Lebensraum der Haselmaus sich hier weiter in den südlich angrenzenden alten 
Buchenwald sowie in den nördlich angrenzenden jungen Buchenwald erstreckt. Nach Westen 
hin erstreckt er sich vermutlich bis zur Straße (L 404) und nach Osten bis zum Douglasienwald. 
Im Norden liegt der Lebensraum vermutlich an den Saum- und Heckenstrukturen entlang und 
zwischen den Bunkeranlagen. Ein weiteres Vorkommen befindet sich entlang der 
Randbereiche des Eichenwaldes im nördlichen Teil der Fläche. Hier ist davon auszugehen, 
dass die Haselmaus flächendeckend vorkommt. 

Die Haselmaus ist im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt und unterliegt daher den Verboten 
des besonderen Artenschutzes. Siebenschläfer und Gartenschläfer sind im Zuge des 
allgemeinen Artenschutzes und der Eingriffsregelung zu berücksichtigen. 

 

3.6.8 Reptilien 

Mit Blindschleiche, Waldeidechse, Ringelnatter und Zauneidechse gelang der Nachweis von 
vier Reptilienarten im Untersuchungsgebiet im Jahr 2020. Blindschleiche, Waldeidechse 
und auch die Ringelnatter besiedeln vermutlich das gesamte Waldgebiet. Häufig wurden sie 
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Keine der Arten ist in Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt, sie unterliegen daher nicht den 
Vorschriften des besonderen Artenschutzes. 

Insbesondere die gefährdeten Arten sind aber im Zuge des allgemeinen Artenschutzes und 
der Eingriffsregelung zu berücksichtigen. 

Die Spanische Flagge ist Zielart des FFH-Gebiets „Donnersberg“.
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3.6.11 Heuschrecken 

Im Untersuchungsgebiet wurden im Jahr 2020 21 Heuschreckenarten nachgewiesen. Von 
diesen wird die Blauflügelige Ödlandschrecke auf der Vorwarnliste der Roten Liste in 
Deutschland und der Heide-Grashüpfer auf der Vorwarnliste in RLP geführt. Alle anderen 
Arten gelten als ungefährdet. 

Pro Probefläche (vgl. Plan 1, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag) wurden zwischen sechs und 
19 Heuschreckenarten festgestellt. Besonders artenreich waren die räumlich benachbarten 
Probestellen 1 (Northpoint) und 4 (Eingangsbereich Munitionslager) sowie die Probestellen 3 
(Northpoint) und 8 (Hauptbunkerfeld). Die hohe Artenzahl ist hier Resultat des hohen 
Strukturreichtums dieser Flächen. Insgesamt wird den Probeflächen für die 
Heuschreckenfauna eine lokale Bedeutung zugesprochen. 

Keine der Arten ist in Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt, sie unterliegen daher nicht den 
Vorschriften des besonderen Artenschutzes, sind aber im Zuge des allgemeinen 
Artenschutzes und der Eingriffsregelung zu berücksichtigen. 
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Abbildung 20: Blick über die Liegenschaft Richtung Nordosten (WÖG 2025) 
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4 Wirkungsanalyse 

4.1 Beschreibung des Vorhabens 

Die nachfolgenden Angaben zum Vorhaben beziehen sich auf das Standortkonzept mit Stand 
vom 04.09.2025. Das Standortkonzept wurde mit dem Nutzer abgestimmt und mehrfach modifi-
ziert. Da aufgrund der festgelegten Zeitschiene das UVP-Verfahren bereits vor dem Zeitpunkt der 
Vorlage der Genehmigungsplanung beginnen muss, wurde vereinbart, dass die Eingriffsbewer-
tung auf der Grundlage des Standortkonzeptes als „worst-case“ Betrachtung durchgeführt wird. 
In der für die Eingriffsbilanzierung zu Grunde gelegten Planung sind die Ergebnisse der Vorpla-
nung mit Stand (04.09.2025) eingeflossen. Die Rodungsbereiche des städtebaulichen Konzeptes 
wurden angepasst (z.B. Ergänzung Kleinkläranlage mit Zufahrt, Anpassung der Baufelder und 
Verkehrsinfrastrukturen gemäß der Vorplanung). Die Ausarbeitung und Konkretisierung der lau-
fenden Planungen werden parallel fortgeführt und zu einem späteren Zeitpunkt im Fall von deut-
lichen Abweichungen von der „worst-case“ Betrachtung in der UVP abgeglichen. 

Es ist geplant, einen neuen Verwaltungsbereich  zu 
errichten. Des Weiteren wird ein Großteil der vorhanden Munitionslagerhäuser (MLH) saniert und 
durch neue MLH und weitere Funktionsgebäude ergänzt. Die Verkehrsinfrastruktur innerhalb des 
Lagers wird von Grund auf erneuert und in Teilbereichen den neuen Bedürfnissen angepasst und 
ausgebaut.  

Die unterschiedlichen Teilbereiche des Gesamtvorhabens „Wiederinbetriebnahme Munitionsla-
ger Kriegsfeld werden im Folgenden näher beschrieben.  

 

4.1.1 Allgemein 

Bei dem Vorhaben „Wiederinbetriebnahme Munitionslager Kriegsfeld“ für die Bundeswehr han-
delt es sich um die bauliche Reaktivierung des Munitionslagers Kriegsfeld, welches 2010/2011 
außer Betrieb genommen wurde.   

Das städtebauliche Konzept, wurde auf Grundlage der Bedarfsanforderungen der Bundeswehr 
erstellt und teilt die Liegenschaft in einen Verwaltungsbereich (VB)  so-
wie den gefährlichen Betriebsteil (GBT)  Die Trennung der beiden Bereiche 
findet durch einen Zaun, sowie das Annahme- und Versandgebäude statt. Die Anordnung der 
Gebäude bestimmt sich unter anderem durch die Geländemodulation sowie erforderliche Sicher-
heitsabstände um einzelne Gebäude des gefährlichen Betriebsteiles wie auch zu der Außenzau-
nanlage der Liegenschaft.  

Der Bestand mit Ausnahme der Munitionslagerhäuser und dem Großteil der Verkehrsflächen wird 
rückgebaut.  

Der Verwaltungs- und Wachbereich, das Annahme- und Versandgebäude wie auch  Munitions-
arbeitshäuser mit dazugehörigen Packmittelschuppen,  Munitionslagerhäuser, eine Packstation 
sowie zahlreiche Vor-, Verkehrs- und Lagerflächen sind neu zu entwickeln und zu errichten.  

Die gesamte Infrastruktur der Liegenschaft ist neu anzulegen, 149 bestehende Munitionshäuser 
sind einschließlich der Vorfelder zu sanieren, Straßen sind im geringen Umfang neu zu errichten 
und größtenteils aus dem Bestand auf den neuen Bedarf hin zu ertüchtigen. 

 

















L.A.U.B.-KL – Proj.-Nr. 01/20: Wiederinbetriebnahme des Munitionslagers Kriegsfeld LBP  

Offen – Amts-/Dienstgeheimnis 

- 71 - 

Gefährlicher Betriebsteil (GBT) 

Das Entwässerungskonzept reflektiert den Bestand: Keine Fassung von Oberflächenwasser, 
sondern breitflächige Versickerung in die seitlich angrenzenden Waldflächen. Diese Entwäs-
serungsmaßnahmen sind genehmigungsfrei, es ist kein Einleitantrag mit Nachweisfüh-
rung/Bemessung erforderlich. 

Die Dachflächen der Munitionsarbeitshäuser werden über Retentionsgründächer zurückgehal-
ten. 

Anfallendes Oberflächenwasser auf Freiflächen, Gehwege und Fahrbahnen wird breitflächig 
in Waldflächen versickert. 

Entwässerung - Schmutzwasser 

Schmutzwasser fällt im Wesentlichen im Verwaltungsbereich an. Das anfallende Schmutzwas-
ser wird gesammelt, teilweise über Abscheider angeschlossen und an die geplante zentrale 
kleine Kläranlage im Norden der Liegenschaft geleitet. Hier erfolgt eine Reinigung und nach 
einer zusätzlichen Behandlung in einem Bodenfilter wird das gereinigte Abwasser in ein was-
serführendes Gewässer eingeleitet. 

 

4.1.13 Baustellenlogistikfläche 

Zur Abwicklung der Gesamtmaßnahme ist die Errichtung einer temporären Baustelleneinrich-
tungsfläche (BE05+, BE05++) erforderlich. Da es zu großen Erdmassenbewegungen im Zuge 
der Sanierung der MLH kommt, werden umfangreiche Lagerflächen benötigt.  

Bei den Erdarbeiten aller Teilprojekte ist dabei der geringe Flächenvorhalt der für das Projekt 
errichteten Zwischenlagerflächen zu beachten, welche für die Deklaration von Erdmassen, die 
baugrundtechnische Bewertung der Bunkeraushübe (zur Wiederandeckung) und die Aufberei-
tung anfallender Erdmassen notwendig sind. 

Die Zwischenlagerflächen BE05+ und BE05++ umfassen ca. 12,3 ha. Als zusätzliche Lager-
fläche dienen die Baufelder der geplanten MLH  der Liegenschaft. Zur Herstellung 
eines einheitlichen Längs- und Quergefälles wird die Fläche zunächst mit überschüssigen Erd-
massen aus dem Baufeld des Verwaltungsbereiches neu profiliert.  

Im weiteren Sinn zur Baustellenlogistik können auch Anlagen wie ein während der Bauzeit 
temporär aufgestellter Mobilfunkmast gezählt werden. Art der Aufstellung und Standort werden 
im Zuge der weiteren Planungen noch geklärt. Die nur geringe benötigte Fläche (mobil, als 
LKW-Auflieger) und die begrenzte Höhe innerhalb des von Wald umgebenen Geländes (vo-
raussichtlich etwa 25-30 m) lassen aber nicht erwarten, dass damit erhebliche zusätzliche 
Auswirkungen auf die Umwelt verbunden sind. 
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Der gesiebte Oberboden wird bis zum Bedarfszeitpunkt im Rahmen des Wiedereinbaus ent-
sprechend den bodenschutzrechtlichen Vorgaben gelagert. Eine Beprobung ist theoretisch 
nicht notwendig, wenn der Boden ortsgleich eingebaut wird und zuvor durch eine Rasterfeld-
beprobung eine Schadstoffbelastung nicht nachgewiesen werden konnte. 

Aktuell wir noch geprüft, ob die auf den Rodungsflächen ausgegrabenen Wurzelstubben zum 
North Point-Areal gefahren und dort für die Dauer der Beprobung auf Schadstoffe (Dauer: 3 
Wochen) zwischengelagert werden können. Die Stubben werden nach der Beprobung durch 
ein entsprechend beauftragtes Unternehmen fachgerecht vom Lagerort abgeholt und der wei-
teren Verwertung bzw. Entsorgung zugeführt. 

Im Rahmen der MLH-Sanierung wird derzeit mit einem täglichen Aushubvolumen von etwa 
750 m³ gerechnet. Für den Wiedereinbau wird eine vergleichbare Menge angenommen. Wäh-
rend der Phase, in der Aushub und Wiedereinbau zeitlich überlagert stattfinden, ergibt sich 
somit ein Gesamtumschlag von rund 1.500 m³ pro Tag. 

Die täglichen Materialumschläge aus weiteren Projektbereichen sind zum aktuellen Zeitpunkt 
noch nicht abschließend bekannt und werden im Zuge der laufenden Planung innerhalb der 
Leistungsphase 3 konkretisiert. Dabei spielt insbesondere die zeitliche Überlagerung der ein-
zelnen Teilprojekte eine entscheidende Rolle. 

 

Zeitliche Angaben ("Öffnungszeit" der Deponie, Dauer/Vorhaltung insgesamt) 

Die Prozessflächen des Erdmassenmanagements werden voraussichtlich montags bis frei-
tags in der Zeit von 07:00 bis 19:00 Uhr geöffnet sein. Darüber hinaus ist eine Erweiterung der 
regulären 5-Tage-Arbeitswoche auf eine 6-Tage-Arbeitswoche in Prüfung und könnte bei Be-
darf umgesetzt werden. 

 

4.1.14  Geländemodellierung 

Nachdem die Flächen für die vorgesehenen Baufelder sowie die temporär benötigten Lager-
flächen gerodet wurden und die erforderlichen Abbruchmaßnahmen abgeschlossen sind, er-
folgt die fachgerechte Entfernung der verbliebenen Wurzelstöcke. Anschließend wir das an-
haftende Erdreich fachgerecht von den Stubben entfernt. Mit dem Abschluss der vorangegan-
genen Maßnahmen ist die Grundlage für die nachfolgende Geländemodellierung geschaffen. 

Als erster Schritt erfolgt das Abschieben des Oberbodens. Der Oberboden wird auf der BE-
Fläche für die spätere Weiterverwertung gelagert.  

Danach erfolgt die Geländemodellierung. Um die Herstellung der auf der Liegenschaft vorge-
sehenen Nutzungen zu ermöglichen, wird das Urgelände überformt. Dies geschieht explizit 
nur auf den Flächen, auf denen Gebäude und Nutzflächen errichtet werden sowie zusätzlich 
auch auf Flächen, die für die Baustelleneinrichtung benötigt werden. Dabei wurde darauf ge-
achtet, dass die zusätzlichen Flächen für die Baustelleneinrichtung auf ein Minimum be-
schränkt werden. Ebenso wurde die Wertigkeit des Bewuchses der Flächen bei der Auswahl 
berücksichtigt. 

Die Geländemodellierung erfolgt komplett im Zuge der Vorabmaßnahmen. Alle Flächen, die 
für die Herstellung der Gebäude und zugehörigen Vorflächen, des Liegenschaftszaunes inkl. 
Postenweg und Freihaltebereich sowie Baustelleneinrichtungen benötigt werden, sind Teil der 
Geländemodellierung der Vorabmaßnahmen.  

Bei der Geländemodellierung werden die Flächen bis auf Höhe der zukünftigen Deckenhöhe 
(=neue Geländehöhe) hergestellt. Dies beinhaltet sowohl Abtrag als auch Auftrag. 
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Abbildung 25: Übersicht Geländeauftrag (OPB 2025) 

In einem größeren Maßstab wird deutlich, dass neben dem Auftrag in erheblichem Umfang 
auch Abtrag erforderlich ist. Exemplarisch ist dies in nachfolgenden Ausschnitten aus dem 
Verwaltungsbereich ersichtlich. 

Abbildung 26: Auf- und Abtrag im Verwaltungsbereich (OPB 2025), Auftrag=braun, Abtrag=grün 

Sehr deutlich werden die erforderlichen Geländemodellierungen in den nachfolgend gezeigten 
Schnitten: 
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4.2 Auswirkungen auf den Naturhaushalt 

Die nachfolgende Wirkungsanalyse erfolgt entsprechend den gesetzlichen Regelungen und 
einschlägigen Bestimmungen schutzgutbezogen. Dies bedeutet, dass die projektbedingten 
Auswirkungen gegliedert nach den Schutzgütern beschrieben und bilanziert werden.  

Grundsätzlich wird bei der landespflegerischen Wirkungsanalyse unterschieden in anlage-, 
bau- und betriebsbedingte Auswirkungen. Da bei dem Vorhaben aber im Wesentlichen anla-
gebedingte Auswirkungen zu erwarten sind, wird in der nachfolgenden Darstellung auf eine 
gesonderte Unterscheidung bewusst verzichtet. Sofern es sich um bau- oder betriebsbedingte 
Auswirkungen handelt, wird an den entsprechenden Stellen darauf hingewiesen.  

Eine Darstellung der nachfolgend beschriebenen Auswirkungen ist Plan Nr. 2 „Wirkungen“ zu 
entnehmen. 

Die naturschutzrechtliche Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wird nach den Vorgaben der 
BKompV (2020) durchgeführt.  

4.2.1 Auswirkungen auf Boden 

W1 Inanspruchnahme von Boden durch Bodenab- und Bodenauftrag  

In allen Baufeldern und den für die Bauausführung benötigten Lager- und Baustelleneinrich-
tungsflächen ist außerhalb der dauerhaft beanspruchten Böden mit Standortveränderungen 
infolge von Bodenauftrag und Bodenabtrag (Geländemodellierung) zu rechnen. Aufgrund des 
bewegten Reliefs in der Liegenschaft sind größere Geländemodellierungen erforderlich.  

Die vorhandenen Gebäude im Bereich der Baufelder werden mit Ausnahme der zu sanieren-
den MLH zurückgebaut. Die Verkehrsflächen werden von Grund auf saniert und den neuen 
Bedürfnissen angepasst. Im Bereich der Zauntrasse sind ebenfalls Geländeprofilierungen zur 
Anlage des Postenweges erforderlich. 

Im Bereich von neuen Gebäuden und Fahrwegen werden Daten- und Versorgungsleitungen 
neu verlegt. Um die Baustelleneinrichtungsfläche BE05+BE 05++ nutzbar machen zu können 
erfolgt zu Beginn der Bauphase ebenfalls eine umfangreiche Geländemodellierung. 

Im Bereich von temporär beanspruchten Flächen wie z. B. Gräben, Arbeitsflächen und Neben-
flächen aus der Geländeanpassung kann der Boden nach Abschluss der Bauphase gemäß 
dem ursprünglichen Zustand wiederhergestellt werden.  

Durch Andeckung von Oberboden und anschließender Begrünung/Bepflanzung sind die Wir-
kungen durch die Geländemodellierung nicht von besonderer oder nachhaltiger Schwere.  

Insgesamt ist der Boden auf einer unbefestigten Fläche von rund 86,4 ha betroffen (Ein-
griffsbereich von 99,6 ha abzüglich bereits versiegelter Flächen 13,2 ha). 

 

W2 Verlust von Boden durch Versiegelung 

Innerhalb des Eingriffsbereiches kommt es zu einer Neuversiegelung von Boden durch den 
Ausbau von Wegen und Verkehrsflächen sowie den Neubau von Gebäuden. 

Als Teilversiegelung sind künftig geschotterte Flächen (z.B. Postenweg) oder im Bestand teil-
befestigte und zukünftig vollversiegelte Flächen berücksichtigt.  

Entsiegelungsmöglichkeiten ergeben sich durch Rückbau von Bestandsgebäuden oder sons-
tiger im Bestand versiegelter Flächen, die künftig nicht mehr benötigt werden. Teilentsiegelun-
gen entstehen dort, wo bisher versiegelte Flächen in künftig nur teilbefestigten Flächen (z.B. 
Schotterwege) umgewandelt werden. Die  neuen Munitionslagerhäuser (MLH) 
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4.2.2 Auswirkungen auf Wasser  

W4 Gefährdung angrenzender Gewässer (baubedingte Auswirkungen) 

An die Liegenschaft grenzen mehrere Bachläufe an. Die geplante Kleinkläranlage entwässert 
in den Vorfluter Oberwiesenbach.  

Generell kann es bei Bauarbeiten in Gewässernähe zum Eintrag von Schadstoffen kommen. 
Bei Einhaltung entsprechender Schutzmaßnahmen und bei einer Durchführung der Bauarbei-
ten entsprechend dem neuesten Stand der Technik können nachhaltige Auswirkungen ausge-
schlossen werden. 

W5 Vorübergehender Eingriff in die Regenrückhaltebecken während der Sanierung 
 (baubedingte Auswirkungen) 

Die vorhandenen Regenrückhaltebecken müssen saniert werden. Im Zuge der Sanierung sind 
die Becken von dem sukzessionsbedingt entstandenen Bewuchs freizuräumen. Die Zufahrten 
müssen ebenfalls wiederhergestellt werden. 

Die Eingriffe müssen witterungsbedingt ab Spätsommer durchgeführt werden und sind zeitlich 
begrenzt. Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen werden die Flächen gemäß ihrem ur-
sprünglichen Zustand wiederhergestellt.  

 

 

4.2.3 Auswirkungen auf das Klima 

W6 Rodung von Wald (ohne Planeintrag) 

Im Zuge der Realisierung des Vorhabens kommt es zur Rodung von rund 55,80 ha (natur-
schutzrechtlich) Wald. Rund 16,17 ha können im Bereich der temporär beanspruchten BE-
Flächen wieder aufgeforstet werden.  

Durch die Rodung entfällt im Bereich der geplanten Bauflächen die ausgleichende klimatische 
Wirkung der Waldbestände (Abmilderung von Temperaturspitzen, Bindung von CO2). Dadurch 
kann es lokal zu einer Erhöhung der Temperaturdurchschnittswerte und Entstehung einer 
Wärmeinsel kommen. Diese Effekte wirken sich jedoch nur kleinräumig aus und werden sich 
im Wesentlichen auf die Liegenschaft selbst bzw. die Rodungsflächen beschränken. Die Ein-
griffe finden innerhalb eines größeren zusammenhängenden Waldgebietes statt. 

Im Umfeld der Eingriffe bleiben noch großflächige Waldbestände erhalten, die die Effekte der 
Rodung ausgleichen. Darüber hinaus trägt die geplante Begrünung und Aufforstung im Be-
reich der Flächenentsiegelungen im Northpoint im Umfang von rd. 3,7 ha und im Hauptlager 
(1,23 ha Entsiegelung K1 & K2) zu einer Minderung der Auswirkungen im direkten Umfeld bei. 
Insofern ist von keinen erheblichen klimatischen Beeinträchtigungen auszugehen, zumal es 
sich aus klimatischer Sicht um keinen Belastungsraum handelt. 

Darüber hinaus werden zur naturschutz- und forstrechtlichen Kompensation Waldumbaumaß-
nahmen mit Waldrandgestaltung in der Liegenschaft Kriegsfeld und Ersatzaufforstungen in der 
Liegenschaft Pferdsfeld durchgeführt.  

Betriebsbedingte Auswirkungen durch CO2-Emissionen auf das Schutzgut Klima und Luft wer-
den im UVP-Bericht betrachtet.  

Zur naturschutz- und forstrechtlichen Kompensation der Waldeingriffe werden Auffors-
tungen und Waldumbaumaßnahmen im Umfang von über 144,67 ha durchgeführt. Hier-
durch wird auch dem Verlust der CO2-Senke Wald entgegengewirkt. Junge Laubwälder 
haben im Vergleich zu älteren Waldbeständen eine deutlich höhere CO2-Bindung. 
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Auswirkungen auf die Erholungsnutzung sind innerhalb der militärischen Liegenschaft nicht 
gegeben.   

 

4.2.6 Auswirkungen auf geschützte Arten 

Vorhabensbedingt sind gemäß Artenschutzgutachten (LAUB/WÖG 2025) folgende Wirkungen 
auf europäische Vogelarten sowie Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie zu prognostizie-
ren: 

▪ Baubedingte akustische und optische Störungen, Erschütterungen durch Baufahr-
zeuge, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Tötung und Verletzung von 
Individuen von Vögeln, Tötung und Verletzung von Individuen der Wechselkröte, Zer-
störung von Nestern und Eiern von Brutvogelarten der Gebüsche und Wälder und der 
höhlenbrütenden Vogelarten.  

▪ Die Zerstörung und Rodung von Hecken-, Gebüschstrukturen und Habitatbäumen führt 
zum Verlust von Habitaten für die Vogelarten der Gebüsche und Wälder, der höhlen-
brütenden Vogelarten sowie der Waldschnepfe, dem Hirschkäfer, der Haselmaus, der 
Wildkatze und der Zauneidechse. Darüber hinaus sind Quartiere und Tagesquartiere 
der Bechsteinfledermaus, des Braunen Langohrs, der Fransenfledermaus, der Großen 
Bartfledermaus, des Großen Mausohrs, der kleinen Bartfledermaus, der Mückenfleder-
maus, der Teichfledermaus, der Wasserfledermaus, der Breitflügelfledermaus, des 
Kleinen Abendseglers, des Großen Abendseglers, der Rauhautfledermaus, der Zwei-
farbfledermaus und der Zwergfledermaus in einzelnen Habitatbäumen auch nicht aus-
zuschließen bzw. ein nachgewiesenes Quartier des Fransenfledermaus ist von der Ro-
dung betroffen. 

▪ Der Ausbau der Zuwegung und der Bau der Gebäude führt zu Flächenversiegelung 
und zum Lebensraumverlust für die Haselmaus und die Wechselkröte. Da die Wech-
selkröte mobil ist und in den Baustellenbereich einwandern könnte, ist auch bei dieser 
Art eine Betroffenheit nicht auszuschließen. 

▪ Die Reaktivierung der Bunkeranlagen führt zu einem Verlust der Tagesquartiere für die 
Fledermausarten und Winterquartiere des Braunen Langohrs und der Kleinen Bartfle-
dermaus. 

▪ Anlagenbedingte optische Störungen von Vogelarten der Wälder und Gebüsche sowie 
der höhlenbrütenden Vogelarten in Gebäuden.  

▪ Durch die Erneuerung des Zauns entsteht eine Barrierewirkung für die Wildkatze.  

▪ Betriebsbedingte optische und akustische Störungen, Tötung und Verletzung durch 
Fahrzeuge von Amphibien und der Wildkatze, Veränderung von Jagdhabitaten für die 
waldbewohnenden Fledermausarten. 

Eine ausführliche Betrachtung der europäisch geschützten Arten erfolgt in einer gesonderten 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung und ist als Artenschutzgutachten den Antragsunter-
lagen beigefügt.  

 

4.2.7 Auswirkungen auf sonstige Arten (allgemeiner Artenschutz § 39 BNatSchG) 

Für alle Arten, einschließlich der besonders und streng geschützten, die nicht unter den Schutz 
des § 44 BNatSchG fallen, gelten die allgemeinen Vorschriften zu Eingriffen und Ausgleich (§§ 
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14 und 15 BNatSchG), d.h. insbesondere die Pflicht zur Eingriffsvermeidung, Minderung und 
zum Ausgleich, sowie der § 39 des BNatSchG, der dies sinngemäß auch allgemein für Tiere, 
Pflanzen und deren Lebensstätten festhält. 

Eine Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG in Bezug auf die europäischen 
Vogelarten und Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie erfolgt im Artenschutzgutachten 
(LAUB/WÖG 2025) auf die an dieser Stelle verwiesen wird.  

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die übrigen geschützten Arten (§ 39 BNatSchG) werden 
im nachfolgenden Kapiteln abgehandelt.  

4.2.7.1 Amphibien 

Im Zuge der Erfassungen im Jahr 2025 gelang der Nachweis von insgesamt fünf 
Amphibienarten. Die Arten nutzten die im Gebiet vorhandenen Gewässer zur Reproduktion. 
Es wurden jedoch zumeist nur individuenarme Populationen gezählt. So betrug die maximal 
an einem Gewässer angetroffene Zahl an Erdkröten 30 Rufer. An der Probefläche 1 wurden 
sieben Laichballen des Grasfroschs nachgewiesen. Des Weiteren gelang der Nachweis von 
Individuen des Bergmolchs, des Fadenmolchs, der Erdkröte, des Grasfrosches und des 
Teichmolches. Die maximale Anzahl der restlichen Amphibien pro Probefläche lag bei ca. 10 
Individuen. An der Probefläche 4 wurden der Grasfrosch und der Fadenmolch nachgewiesen. 
An der Probefläche 2 wurden nur wandernde Grasfrösche nachgewiesen. An der Probefläche 
3 wurden keine Amphibien nachgewiesen. Insgesamt erlangt das Untersuchungsgebiet damit 
eine lokale Bedeutung für die Amphibienfauna. 

Durch die Ertüchtigung der Regenrückhaltebecken kann es zu Eingriffen in Amphibienlebens-
räumen kommen. Die baulichen Maßnahmen sind zur Vermeidung von Beeinträchtigungen im 
Herbst (Oktober – Januar) durchzuführen. 

4.2.7.2 Reptilien 

Blindschleiche, Waldeidechse und auch die Ringelnatter besiedeln vermutlich das gesamte 
Waldgebiet in der Liegenschaft. Häufig wurden sie bei den Begehungen im Jahr 2020 und 
2025 an besonnten Waldrändern, besonders entlang der Straßen im Gebiet, nachgewiesen.  

Im Zuge der Bauausführung der geplanten Maßnahmen kommt es zu Eingriffen in potenzielle 
Teillebensräume der genannten Arten. Die Eingriffe betreffen jedoch keine essentiellen Habi-
tatstrukturen der Artengruppe. Nach dem Abschluss der Bauphase werden deutlich mehr of-
fene Lebensraumstrukturen im Hauptbunkerfeld und entlang der neu entstehenden Waldrän-
der entwickelt, sodass sich die Populationen der zuvor genannten Arten im Gebiet erholen und 
ausbreiten können. Das Lebensraumangebot wird sich deutlich verbessern. 

4.2.7.3 Heuschrecken 

Im Untersuchungsgebiet wurden im Jahr 2020 21 Heuschreckenarten nachgewiesen. Von 
diesen wird die Blauflügelige Ödlandschrecke auf der Vorwarnliste der Roten Liste in 
Deutschland und der Heide-Grashüpfer auf der Vorwarnliste in RLP geführt. Alle anderen 
Arten gelten als ungefährdet. 

Pro Probefläche wurden zwischen sechs und 19 Heuschreckenarten festgestellt. Besonders 
artenreich waren die räumlich benachbarten Probestellen 1 (Northpoint) und 4 
(Eingangsbereich Munitionslager) sowie die Probestellen 3 (Northpoint) und 8 
(Hauptbunkerfeld). Die hohe Artenzahl ist hier Resultat des hohen Strukturreichtums dieser 
Flächen. Insgesamt wird den Probeflächen für die Heuschreckenfauna eine lokale Bedeutung 
zugesprochen. Durch die geplanten Maßnahmen im Bereich des neuen Verwaltungsbereiches 
und der zu sanierenden MLHs kommt es zur vorübergehenden Lebensraumverlusten für die 
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Dauer der Bauphase. Nach Abschluss der Bauarbeiten und Wiederbegrünung der 
beanspruchten Flächen, erhöht sich der Anteil an Offenlandlebensräumen und 
Saumstrukturen gegenüber den Ist-Zustand deutlich. Die Artengruppe der Heuschrecken kann 
sich positiv im Plangebiet entwickeln. Erhebliche Beeinträchtigungen auf die Artengruppe sind 
nicht zu erwarten. Die Lebensraumverluste werden mehr als ausgeglichen.  

4.2.7.4 Tagfalter 

Bei den Erfassungen im Jahr 2020 konnten 39 Tagfalterarten im Untersuchungsgebiet 
festgestellt werden. Von diesen werden 14 Arten auf der Roten Liste von Rheinland-Pfalz 
geführt. Hervorzuheben sind insbesondere die gefährdeten Arten Großer Fuchs, Kleiner 
Eisvogel und Wegerich-Scheckenfalter, der stark gefährdete Magerrasen-Perlmutterfalter 
und der vom Aussterben bedrohte Mehrbrütiger Würfel-Dickkopffalter. Für alle Arten wird 
davon ausgegangen, dass sie im UG bodenständig sind.  

Von den untersuchten Probeflächen besonders hervorzuheben ist Probefläche 4. Dort wurden 
die höchsten Artenzahlen ermittelt. Auf dieser Fläche sowie der Probefläche 8 
(Hauptbunkerfeld im Norden) konzentrieren sich auch die Vorkommen der gefährdeten 
Tagfalterarten. Die Probefläche 4 (Offenlandkomplex im Eingangsbereich zur Liegenschaft) 
wird wegen der gut ausgeprägten Tagfalterzönose mit dem Vorkommen einer landesweit vom 
Aussterben bedrohten Tagfalterart (Mehrbrütige Würfel-Dickkopffalter) als landesweit 
bedeutsam eingestuft. Die Probestelle 8 erlangt aufgrund der artenreich ausgeprägten Zönose 
sowie des Vorkommens einer landesweit stark gefährdeten Art eine regionale, die übrigen 
Flächen eine mittlere Bedeutung. Gleiches gilt für Probefläche 6, die aber außerhalb der 
Liegenschaft im Bereich der Feldflur liegt.  

Im Süden des Gebietes sowie auch auf Probestelle 4 gelang der Zufallsfund der Spanischen 
Flagge (Euplagia quadripunctaria).  

Für die Tagfalter gilt das Gleiche wie bei den Heuschrecken. Es kommt vorhabensbedingt zu 
Eingriffen in nachgewiesene Lebensräume, insbesondere im geplanten Verwaltungsbereich 
und im Hauptbunkerfeld. Nach Abschluss der baulichen Maßnahmen steigt der Anteil an Of-
fenlandlebensräumen deutlich gegenüben dem Ist-Zustand. Die freigestellten erdüberdeckten 
MLH werden mit Regiosaatgut (Blüten- Kräutermischung) begrünt und extensiv gepflegt. In 
diesem Bereich entstehen neue Lebensräume für die Tagfalter. Entlang des Außenzaunes 
und im neuen Verwaltungsbereich entwickeln sich ebenfalls neue Wiesenflächen und Saum-
strukturen. Die Lebensraumverluste werden durch die geplanten Begrünungsmaßnahmen 
komplett kompensiert.  

4.2.7.5 Säugetiere 

Im Untersuchungsgebiet wurden 2025 neben den Fledermäusen, Wildkatze und Haselmaus 
weitere Säugetierarten nachgewiesen. Alle Arten sind aktuell nicht gefährdet, werden nicht im 
Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet. Das Eichhörnchen, der Gartenschläfer, der 
Siebenschläfer, die Waldmaus und der Igel sind besonders geschützt nach BNatSchG. Bau- 
und anlagebedingt gehen Lebensräume der Arten verloren. Durch die geplanten 
Ausgleichsmaßnahmen in der Liegenschaft werden im Gegenzug auch neue Habitate 
entwickelt oder optimiert. Es werden z.B. neuen Gebüschsäume, Waldränder und 
Wiesenflächen entwickelt. Darüber hinaus wird in Waldbeständen die Entwicklung von 
Habitatbäumen gefördert und die Nutzung extensiviert. Künstliche Nistkästen bieten 
zusätzliche Ersatzlebensräume. Erhebliche Beeinträchtigungen sind für die verbreiteten Arten 
durch die geplanten Maßnahmen nicht zu erwarten.  
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4.2.7.6 Xylobionte Käfer 

Im Gebiet gelang im Jahr 2025 der Nachweis von drei Totholzkäferartenarten. Der 
Hirschkäfer ist in Deutschland als stark gefährdet eingestuft und befindet sich im Anhang II 
der FFH-Richtlinie. Der Balkenschröter und der Rosenkäfer sind in Deutschland aktuell 
ungefährdet. Alle Arten sind nach BNatSchG besonders geschützt. 

Für den Hirschkäfer sind insbesondere die Eichenwälder im Norden des 
Untersuchungsgebietes mit den Habitatbäumen 75, 77 und 112 als Bruthabitat gut geeignet 
(vgl. Plan 2). 

Der Hirschkäfer konnte im Rahmen der Kartierungen 2020 noch nicht im Gebiet festgestellt 
werden. Die potenziellen Brutbäume im Eingriffsbereich werden im Zuge der Rodung gesichert 
und an anderen Stellen in der Liegenschaft verbracht (vgl. Maßnahme V15). Des Weiteren 
wird im Zuge von Kompensationsmaßnahmen die Entwicklung von Habitatbäumen im Gebiet 
gefördert.  

Erhebliche Beeinträchtigungen für die totholzbewohnenden Käfer sind nicht abzuleiten.  
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4.3 Wirkungen auf Schutzgebiete 

4.3.1 FFH-Gebiet „Donnersberg“ 

Das Munitionslager Kriegsfeld liegt im Fauna-Flora-Habitat-Gebiet „Donnersberg“ (FFH-Ge-
biet-6313-301). Im Rahmen der vorhabenbezogenen Kartierungen wurden Flächen des für 
das FFH-Gebiet maßgeblichen Lebensraumtyp 9110 Hainsimsen-Buchenwald und des maß-
geblichen Lebensraumtyp 9130 Waldmeister-Buchenwald nachgewiesen. Darüber hinaus 
wurden die Zielarten Hirschkäfer und Bechsteinfledermaus festgestellt.  

Durch die direkte Inanspruchnahme von Flächen der Schutzgebiete ist im Vorfeld der weiteren 
Planung zu prüfen, ob und wenn in welchem Maße das geplante Vorhaben die Natura 2000-
Gebiete bzw. deren Erhaltungsziele bzgl. der vorkommenden Lebensraumtypen des Anhangs 
I und der Tier- und Pflanzenarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie beeinträchtigen kann. 

Nach Artikel 6 der FFH-Richtlinie und § 34 BNatSchG dürfen Vorhaben nicht zu einer „erheb-
lichen Beeinträchtigung“ der Erhaltungsziele in den Gebieten führen. 

Die Auswirkungen auf die Schutzgebiete werden in gesonderten Natura 2000-Verträglichkeits-
untersuchungen (LAUB 2025b) ausführlich beschrieben.  

Zusammenfassen kommt das Fachgutachten zu folgendem Ergebnis: 

Die Wiederinbetriebnahme des Munitionslagers Kriegsfeld verursacht im Zusammenhang mit 
den vorhabenbedingten Baumaßnahmen Wirkungen auf Waldbestände der Lebensraumtypen 
9110 und 9130, die maßgeblich für die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes sind. Für beide Le-
bensraumtypen ist auf Grundlage der Darstellungen im Bewirtschaftungsplan für das FFH-
Gebiet von einem guten Erhaltungszustand auszugehen. Dies gilt auch hinsichtlich der LRT-
Bestände im Munitionslager Kriegsfeld und dem angrenzenden Bereich Northpoint.  

Die vorhabenbedingten Flächenbeanspruchungen überschreiten die Orientierungswerte nach 
Lambrecht und Trautner (2007) deutlich, sodass für beide LRT auch unter Berücksichtigung 
von Schadensbegrenzungsmaßnahmen eine erhebliche Beeinträchtigung verursacht wird.  

Hinsichtlich der Anhang-II-Arten Bechsteinfledermaus, Großes Mausohr und Hirschkäfer füh-
ren die Flächenbeanspruchungen zu Wirkungen auf die jeweiligen Lebensräume. Mit Hilfe von 
Vermeidungsmaßnahmen kann der Schaden für die Populationen allerdings so weit reduziert 
werden, sodass keine erhebliche Betroffenheit der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes dar-
aus folgen. Die Erhaltungszustände der Arten im FFH-Gebiet bleiben gewahrt.   

Um eine Verträglichkeit des Vorhabens trotz der festgestellten und nicht vermeidbaren erheb-
lichen Beeinträchtigungen für die Lebensraumtypen 9110 und 9130 zu erreichen, wird eine 
Ausnahmegenehmigung nach §34 BNatSchG beantragt. Die dafür notwendigen Vorausset-
zungen sind gegeben.  

• Das Vorhaben ist als militärisches Vorhaben, dass der Sicherstellung der Wehrfähig-
keit des Landes dient von überragendem öffentlichem Interesse. 

• Zumutbare Alternativen, die den gleichen Zweck erfüllen sind nicht gegeben. 

• Mit Hilfe von Maßnahmen zur Wiederherstellung von Beständen der LRT und zur Op-
timierung von Bestandsflächen mit dem Ziel der Verbesserung des LRT-Erhaltungszu-
standes kommt es zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustands der beiden LRT 
im FFH-Gebiet.  

Die Kohärenz des Netzes Natura 2000 bleibt gewahrt.     
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4.3.2 Vogelschutzgebiet „Wälder westlich Kirchheimbolanden“ 

Das Munitionslager Kriegsfeld liegt im Vogelschutzgebiet „Wälder westlich von Kirchheimbo-
landen“ (VSG 6313-401). In Rahmen der vorhabenbezogenen Erfassungen wurden die Ziel-
arten Mittelspecht und Schwarzspecht im Wirkraum der geplanten baulichen Maßnahmen fest-
gestellt. 

Zusammenfassen kommt das Fachgutachten zu folgendem Ergebnis: 

Die Wiederinbetriebnahme des Munitionslagers Kriegsfeld verursacht im Zusammenhang mit 
den vorhabenbedingten Baumaßnahmen Wirkungen auf Lebensräume der Zielarten Mit-
telspecht und Schwarzspecht. Es kommt für beide Arten infolge der vorhabenbedingten Flä-
chenbeanspruchungen zu direktem Flächenentzug im Lebensraum, der die maßgeblichen Ori-
entierungswerte nach Lambrecht und Trautner (2007) überschreitet.   

In der Folge wurde auch unter Berücksichtigung und Ausschöpfung von Vermeidungsmaß-
nahmen festgestellt, dass vorhabensbedingt erhebliche Beeinträchtigungen der beiden Vogel-
arten und damit der Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes verursacht werden.   

Um eine Verträglichkeit des Vorhabens trotz der festgestellten und nicht vermeidbaren erheb-
lichen Beeinträchtigungen der Vogelarten Schwarz- und Mittelspecht zu erreichen, wird eine 
Ausnahmegenehmigung nach §34 BNatSchG beantragt. Die dafür notwendigen Vorausset-
zungen sind gegeben.  

• Das Vorhaben ist als militärisches Vorhaben, das der Sicherstellung der Wehrfähigkeit 
des Landes dient von überragendem öffentlichem Interesse. 

• Zumutbare Alternativen, die den gleichen Zweck erfüllen sind nicht gegeben. 

• Mit Hilfe von Maßnahmen zur Wiederherstellung von Waldflächen als Lebensraum der 
beiden Vogelarten sowie zur Optimierung von bestehenden Waldbeständen mit Le-
bensraumfunktionen kommt es zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
der jeweiligen Population im Vogelschutzgebiet  

• Die Kohärenz des Netzes Natura 2000 bleibt gewahrt.     

 

4.3.3 Naturschutzgebiet „Wasenbacher Höhe“ 

Gemäß § 3 der Rechtsverordnung vom 24. Oktober 2013 ist der Schutzzweck des Natur-
schutzgebietes die  

„Erhaltung, Wiederherstellung und eigendynamische Entwicklung von naturnahen Laubwäl-
dern, die weitestgehende Wiederherstellung der natürlichen Standortbedingungen und Ge-
währleistung ihrer natürlichen Entwicklung 

- als Standorte typischer, seltener oder gefährdeter wild wachsender Pflanzenarten und 
Pflanzengesellschaften sowie als Lebensraum für an diese Biotoptypen gebundene, ty-
pische, seltene oder gefährdete wild lebende Tierarten sowie deren Lebensgemein-
schaften, 

- als Kernbereich der Natura 2000-Gebiete 6313-301 „Donnersberg“ (Flora-Fauna-Habi-
tat-Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung) und 6313-401 „Wälder westlich Kirch-
heimbolanden“ (Vogelschutzgebiet), 

- zur Erhaltung und Entwicklung der biologischen Vielfalt der Waldbestände.“ 
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Im Naturschutzgebiet sind gemäß § 4 Schutzbestimmungen, abgesehen von den in § 5 RVO 
aufgeführten Ausnahmen, alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung 
oder Veränderung des Gebietes oder seiner Bestandteile oder zu einer erheblichen oder nach-
haltigen Störung führen können und dem Schutzzweck zuwiderlaufen. 

Alle geplanten baulichen Maßnahmen zur Wiederinbetriebnahme des Munitionslagers Kriegs-
feld sind gemäß der Schutzbestimmungen verboten. 

Der Vorhabenträger hat daher eine Ausnahme von den Verbotstatbeständen der Rechtsver-
ordnung des Naturschutzgebietes bei der oberen Naturschutzbehörde der SGD Süd bean-
tragt, da die geplante Wiederaufnahme der militärischen Nutzung bei weiterer Gültigkeit der 
Vorgaben der Schutzgebietsrechtsverordnung nicht in vorgesehener Art und Umfang realisiert 
werden kann.   

Die SGD Süd hat die Erteilung der Ausnahme in Aussicht gestellt.  

4.4 Forstrechtliche Eingriffsbilanzierung 

Bei der forstrechtlichen Waldbilanz wurden folgende Rahmenbedingungen berücksichtigt: 

• Alle Bunkerdächer inkl. Böschung und umlaufende Pflegewege sind keine Waldflächen 
im Sinne des LWaldG. Sie sind in der nachfolgenden Bilanz nicht berücksichtigt. Die Ab-
grenzung der Bunkerdächer und der Bunkerböschungen wurden von LBB übermittelt. Als 
Pflegeweg wurde ein 4m breiter umlaufender Streifen berücksichtigt.  

• Die im Bunkerhauptfeld außerhalb der Bunkerdächer und umlaufenden Pflegewege ver-
bleibenden Flächen, die aktuell mit Vorwald bewachsen sind, werden gemäß den erfolgten 
Abstimmungen mit Bundesforst und der Zentralstelle der Forstverwaltungzu 70% als Wald-
flächen im Sinne des LWaldG berücksichtigt und fließen dementsprechend als dauerhafte 
Inanspruchnahme in die nachfolgende Bilanz ein. Die restlichen 30% bleiben unberücksich-
tigt. 

• Als temporäre Rodung sind die Inanspruchnahmen in den Baufeldern BE 01 bis BE 07 zu 
nennen. Hier wird von einer Wiederaufforstung/Wiederbepflanzung nach Bauende ausge-
gangen.  

• Die Arbeitsstreifen im Baufeld des Außenzaunes und im Umfeld der RRB werden forst-
rechtlich ebenfalls als temporärer Eingriff gewertet. Gleiches gilt für Arbeitsstreifen im Um-
feld der zu sanierenden Bunker und der neuen Gebäude. Diese Bereiche können später 
wieder als Waldrand/Waldinnensaum begrünt bzw. bepflanzt werden.  

Unter Beachtung der zuvor genannten Rahmenbedingungen kommt es vorhabenbedingt zu 
einer forstrechtlichen Rodungsfläche im Umfang von 54,5 ha10. 

Zur Kompensation der Waldverluste sind die Wiederaufforstung der nur temporär beanspruch-
ten Flächen, Waldumbaumaßnahmen im Umfang von unter 5% der gesamten forstrechtlichen 
Kompensation sowie Neuaufforstungen auf externe Flächen vorgesehen. 

Es zeigt sich diesbezüglich folgendes Bild:   

  

 

10 Die forstrechtliche Kompensationsbedarf (54,5 ha) weicht von dem naturschutzrechtlichen Kompensationsbedarf 

(55,80) ha ab. Hintergrund ist die einleitend erläuterte 70-30%-Regelung für die im Hauptbunkerfeld entstehende 
Waldeingriffsbilanz. In der naturschutzrechtlichen Eingriffsbilanz (vgl. W7 und W8 in Kap. 4.2.4) sind diese Flächen 
gemäß dem tatsächlichen Biotoptyp (Vorwald) ohne Abschlag eingerechnet. 
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6 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Kompensation 
der Eingriffe 

Im Folgenden werden die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Kom-
pensation der Eingriffe beschrieben. Für die kartographische Darstellung wird auf die Pläne 3 
und 4 verwiesen. 

6.1 Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 

Schutzmaßnahmen 

S1  Maßnahmen zum Bodenschutz (ohne Planeintrag) 

Zum Schutz des Oberbodens sind Maßnahmen gemäß DIN 18915 und § 202 BauGB zu er-
greifen, d. h. keine Überdeckung oder Vermischung des Oberbodens mit Erdaushub oder Bau-
material sowie keine Verdichtung des Oberbodens durch Baufahrzeuge. 

Abgeschobener Oberboden ist zur Zwischenlagerung auf Mieten mit einer Höhe geringer 2 m 
aufzusetzen und bei einer Lagerung von mehr als 8 Wochen ggf. mit einer geeigneten Zwi-
schenansaat zu begrünen. Die Zwischenlagerflächen sind außerhalb der Brutzeit zu mähen 
und das Material ist vor der Bodenlagerung abzufahren. 

S2  Schutz angrenzender Gehölze gemäß DIN 18920 

Um angrenzende Gehölzbestände und Bäume im Umfeld der Baubereiche zu schützen, sind 
Maßnahmen nach DIN 18920 zum „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetations-
flächen bei Baumaßnahmen“ zu ergreifen. Bei Eingriff in den Wurzelbereich muss bei Vorhan-
densein stärkerer Wurzeln die Wurzel schneidend durchtrennt werden, ggf. ist dort eine Hand-
schachtung erforderlich.  

Störende Äste im Arbeitsbereich müssen fachgerecht zurückgeschnitten werden. Nach Ab-
schluss der Bauarbeiten sind beschädigte Äste fachgerecht zu beseitigen. Sofern Arbeiten 
unter dem Kronenbereich von Bäumen stattfinden, ist die Richtlinie zum Schutz von Bäumen 
und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen (R SBB 2023) zu beachten. 

S3  Schutz angrenzender Gewässer 

Insbesondere im Nahbereich des Oberwiesenbachs an der Einleitestelle der Kleinkläranlage 
sowie bei Baumaßnahmen im Bereich des Quellbachs im Südosten der Liegenschaft sind die 
Lagerung sowie auch der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z.B. Nachfüllkanister 
u.Ä.) zu unterlassen. Eine Verunreinigung durch Fremdstoffe wie Baumaterial, Oberboden etc. 
ist zu verhindern. 

S4 Maßnahmen zum Schutz des Wasserhaushaltes (ohne Planeintrag) 

Beim Bau der Gebäude und Leitungen wird während der Bauphase nicht in den Grundwas-
serbereich eingegriffen. Aufgrund der Lage im Einzugsbereich von Trinkwasserbrunnen und 
der Schutzgebietszone III im Südteil der Liegenschaft sind besondere Vorschriften beim Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen zu beachten. Das Betanken und nächtliche Abstellen 
der Baumaschinen und Fahrzeugen ist im Hinblick auf die Lage im geplanten Wasserschutz-
gebiet nur in gesicherten Bereichen möglich. 

An bestimmte Teile der Baustelleneinrichtung werden zum Schutz des Grundwassers beson-
dere Anforderungen gestellt die zu beachten sind. Hierunter fallen nur die Flächen bei denen 
aufgrund der Lagerung/ Nutzung es zu Schädigungen des Bodens bzw., des Grundwassers 
kommen kann. Hierzu zählen: 
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▪ Flächen für den An- und Abtransport und die Lagerung von wassergefährdenden Stof-
fen wie z. B. Betriebs-, Hilfs- und Schmierstoffen 

▪ Flächen zur Maschinenwartung, Reparatur und Betankung 

▪ Zwischenparken von Baumaschinen, wenn sie längere Zeit nicht im Einsatz sind 

▪ Flächen für Abfallentsorgung. 

Für die genannten Flächen sind besondere Sicherheitsanforderungen zu beachten: 

▪ Die Fläche ist zu befestigen und mit einer seitlichen Aufkantung zu versehen, die ein 
unkontrolliertes Abfließen von Oberflächenwasser verhindert. 

▪ Die Oberflächenbefestigung ist so auszubilden, dass Versickerungen von der Fläche 
ausgeschlossen sind. 

▪ Die gesamte Fläche ist so zu profilieren, dass Oberflächenwasser gezielt gesammelt 
und über einen Ölabscheider vorabgereinigt werden kann. 

▪ Das Betanken von Baufahrzeugen darf nur in Wannen erfolgen. 

▪ Die Schutzvorkehrungen sind so zu dimensionieren, dass die 2-fache Menge der größ-
ten Tankfüllung des zu wartenden/ betankenden Baufahrzeuges gesichert werden 
kann, bzw. die 2-fache Menge des größten Lagergefäßes mit wassergefährdendem 
Inhalt. 

Darüber hinaus ist für die Bauphase ein Notfallplan auszuarbeiten.  

An den Eingriffsbereich angrenzende Gräben (Oberwiesenbach im Westen und Bach am 
Windhübel im Südosten) sind ebenfalls durch geeignete Schutzmaßnahmen vor Beeinträchti-
gungen zu schützen.    

 

Vermeidungsmaßnahmen 

V1a Regelung der Bauzeiten (ohne Planeintrag) 

Der Beginn von störungsintensiven Bauarbeiten muss vor Beginn oder nach Ende der Brutzeit, 
also bis Ende Februar oder ab Anfang Oktober stattfinden. Die zeitliche Beschränkung der 
Baufeldfreimachung erfasst auch das Abschieben von Oberboden. Zu berücksichtigen sind 
weiterhin ggf. Überwinterungszeiten von Fledermäusen, Amphibien und Reptilien in den be-
troffenen Baufeldern. 

V1b Zeitliche Beschränkung der Rodungsarbeiten (ohne Planeintrag) 

Der Holzeinschlag darf nur außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten wildlebender Vogelarten 
(Zeitraum Eiablage und Brut bis zum Ausfliegen der Jungtiere) zwischen Anfang Oktober und 
Ende Februar ausgeführt werden. 

V1c Regelung der Bauzeiten der Bunkersanierung (ohne Planeintrag) 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen muss der Beginn der Sanie-
rungsarbeiten an den Munitionslagerhäusern außerhalb der Überwinterungszeit von Fleder-
mäusen liegen, also im Zeitraum Mai bis September. Kann der Zeitraum nicht eingehalten 
werden, ist im Vorfeld eine Kontrolle der MLH durch eine ökologisch versierte Fachkraft durch-
zuführen (ökologische Baubegleitung).  
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V2 Schutz des angrenzenden Lebensraums (ohne Planeintrag) 

Die baubedingten Flächenbeanspruchungen sind auf das absolut Notwendigste zu beschrän-
ken. Aufgrund ihrer Funktionen als Lebensräume bzw. Teillebensräume für artenschutzrecht-
lich relevante Arten gilt dies im vorliegenden Fall insbesondere für angrenzende Wälder und 
Gehölzbestände. Die Flächenabgrenzungen der Baufelder gemäß der Plandarstellung sind 
unbedingt einzuhalten.  

Die Lagerung von Material oder sonstigem ist ausschließlich im Bereich bereits versiegelter 
Flächen oder den ausgewiesenen Baustelleneinrichtungsflächen gestattet. Die Baufelder und 
Baustelleneinrichtungsflächen sind gegenüber den angrenzenden Wäldern und Vegetations-
beständen mittels ortsfester Bauzäune oder durch gut sichtbare Holzpflöcke mit einer rot-wei-
ßen Kette abgegrenzt werden. 

 

V3 Sicherung des Umfeldes gegen Lichtimmissionen (Bauphase) 

Während der nächtlichen Ruhephase zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr sind Störungen und 
Lichtimmissionen, die sich in Bereichen außerhalb des Baufeldes auswirken, zu vermeiden. 
Falls eine Baustellenbeleuchtung an waldnahen Bauabschnitten erforderlich ist, muss eine 
geeignete Abschirmung von Lichtquellen erfolgen, um ein direktes Anstrahlen der Wald- und 
Waldrandbereiche zu vermeiden. Es sind insektenfreundliche Leuchtmittel (LED-Lampen mit 
einer Lichttemperatur von maximal 3.000 K) zu verwenden. 

Der Lichtkegel darf nur zum Boden gerichtet sein und nicht in den Himmel strahlen. Die Be-
leuchtung ist auf das unbedingt Notwendigste zu beschränken. 

V4 Verwendung nicht spiegelnder und nicht großflächig transparenter Baumateria-
lien (ohne Planeintrag) 

Große Glasflächen, z.B. die über mehr als ein Geschoss gehen, und Über-Eck-Verglasungen 
sind auszuschließen. Nachfolgend werden beispielhaft mögliche Maßnahmen genannt: Zur 
Vermeidung von Vogelschlag an Glasbauteilen sind vorsorglich bestimmte gegen Vogelschlag 
gesicherte Gläser zu verwenden. Hierzu zählen u.a. Gläser mit einem möglichst geringen Au-
ßenreflexionsgrad (max. 15%, je nach Scheibengröße können ergänzende Maßnahmen erfor-
derlich sein), Glasbausteine, transluzente, mattierte, eingefärbte, bombierte oder strukturierte 
Glasflächen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige Folien oder feste vorgelagerte Konstrukti-
onen, wie z. B. Rankgitterbegrünungen oder Brise Soleil (feststehender Sonnenschutz). Ab-
stände, Deckungsgrad, Kontrast und Reflektanz sind nach dem jeweiligen Stand der Technik 
auszuführen. 

V5 Umweltbaubegleitung (ohne Planeintrag) 

Um die Umsetzung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen regelmäßig zu überprüfen 
und unvorhergesehene Vorkommen streng geschützter Arten oder europäischer Brutvogelar-
ten festzustellen, muss die Bauausführung regelmäßig von einem artenschutzfachlich und 
faunistisch qualifizierten Ökologen begleitet werden. Dieser kann im Bedarfsfall die betroffe-
nen Individuen bzw. Arten sofort sichern oder umsiedeln.  

Faunistisch relevante Ereignisse, die nicht vorhersehbar waren und somit nicht in den hier 
vorgelegten Unterlagen berücksichtigt werden konnten, wie z.B. das Einwandern von Tieren 
in das Baufeld, sind unverzüglich der Oberen Naturschutzbehörde mitzuteilen.  
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Die ökologische Baubegleitung ist in die Koordination der Baustelleneinrichtung und des Bau-
ablaufs unter Berücksichtigung der Sicherungs- und Vermeidungsmaßnahmen einzubezie-
hen. 

Die Durchführung sämtlicher Kompensations- und Sicherungsmaßnahmen vor allem auch die 
Maßnahmen in Bezug auf den Artenschutz sind durch eine ökologisch orientierte Fachbaulei-
tung / Umweltbaubegleitung sicherzustellen. 

Zu berücksichtigen sind insbesondere: 

• Regelmäßige Kontrolle der Baustelle auf ein Vorkommen planungsrelevanter Tiere. 
Ggf. Ausweisung von Tabuzonen, die nicht befahren werden dürfen. 

• Kontrolle der Baustelle auf Individuen der Wechselkröte 

• Kontrolle der Baustelle auf Individuen der Zauneidechse 

• Kontrolle von zu fällenden Bäumen auf Fledermausquartiere 

• Kontrolle auf Freinester der Haselmaus in Hecken- und Gehölzbeständen 

• Kontrolle der Bunker vor den Sanierungsarbeiten (Braunes Langohr, Kleine Bartfleder-
maus, Waldkauz) 

V6 Aufstellen eines Reptilienzauns  

Um zu verhindern, dass Zauneidechsen in die Baufelder einwandern, ist ein Reptilienzaun 
(HDPE-Folie) um den Baustellenbereich in den Zauneidechsenlebensräumen zu installieren. 
Der Zaunverlauf wird durch die Umweltbaubegleitung in Abstimmung mit der Bauleitung vor 
Ort festgelegt.  

Der Zaun muss zur Aktivitätszeit der Zauneidechse (1.3. bis 30.10.) funktionsfähig sein, um 
das Einwandern der Tiere zu verhindern. 

V7 Abfangen und Umsiedlung der Zauneidechse in ein ausgewiesenes   
Ersatzhabitat 

In bau- und anlagebedingt beanspruchten Bereichen des Vorhabens sind die Zauneidechsen 
einzufangen und in geeignete Habitate außerhalb des Eingriffsbereichs umzusiedeln (Ersatz-
habitate, vgl. A4). Um eine hohe Fangquote zu erzielen, sind vor der Inanspruchnahme des 
Lebensraums möglichst mehrere Fangdurchgänge während der Hauptaktivitätsphase der Ei-
dechsen im Zeitraum April bis Mai vor bzw. August bis Oktober nach der Eiablage durchzu-
führen. Die Reptilien sollen gefangen und in das Ersatzhabitat umgesiedelt werden. Um eine 
Rückwanderung der Tiere zu verhindern, ist das Ersatzhabitat zunächst durch einen Reptili-
enschutzzaun einzuzäunen, der mindestens 1 Jahr nach Abschluss der Umsiedlung zu erhal-
ten ist.   

V8 Aufstellen eines Amphibienzauns  

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände während der Bauphase im Be-
reich des Hauptbunkerfeldes, ist in Absprache mit der Umweltbaubegleitung (vgl. V5) zur Ak-
tivitätszeit der Wechselkröte (15.3. bis 01.07.) ein temporärer Amphibienzaun aufzustellen. 
Der Zaunverlauf wird durch die Umweltbaubegleitung in Abstimmung mit der Bauleitung vor 
Ort festgelegt.  

Durch die Maßnahme wird verhindert, dass Wechselkröten in die Baufelder einwandern.  
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Alle erfassten Habitatbäume im Rodungsbereich sind im September/Oktober vor der Rodung 
auf Besatz zu untersuchen. Bei Nichtbesatz sind die Baumhöhlen möglichst zu verschließen.  

Bäume mit nicht verschließbaren Baumhöhlen sind schonend mit Motorsäge und Seilzug zu 
fällen. Die Baumhöhlen sind auf dem Boden auf Besatz zu überprüfen. 

V15 Sicherung und Versetzen der Hirschkäferbrutbäume 

Im Eingriffsbereich wurden die Habitatbäume Nr. 75, 77 und 112 als potenzielles Bruthabitat 
des Hirschkäfers identifiziert. Die Habitat- bzw. Brutbäume sind von vorhabenbedingten Fäl-
lungen im Bereich der Baufelder BF02 und BF08 betroffen Im Zuge der Rodungsmaßnahmen 
sind die Stämme der drei Bäume zu sichern und in den unmittelbar angrenzenden verbleiben-
den Waldbestand als liegendes Totholz zu verbringen. 

Zudem erfolgt ein Ausgraben und Ausheben des Wurzelstubben (ca. 1,0 m um den Stamm) 
sowie ein Wiedereingraben im angrenzenden Waldbestand.  

6.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Folgende vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG bzw. CEF-Maß-
nahmen (continuous ecological functionality-measures, Maßnahmen zur Sicherung der konti-
nuierlichen ökologischen Funktionalität11) werden durchgeführt, um Verbotstatbestände gem. 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden.  

Gemäß den rechtlichen Vorgaben sind Flächen- und Funktionsverluste für die im Eingriffsbe-
reich vorkommenden Vogelarten sowie der Haselmaus, Wildkatze und der nachgewiesenne 
Fledermäuse in qualitativer und quantitativer Hinsicht so auszugleichen, dass sich die Exis-
tenzbedingungen für die Lokalpopulation nicht verschlechtern und die ökologische Funktion 
der Lebensstätten dauerhaft erhalten bleibt (vgl. Artenschutzgutachten, L.A.U.B. & WÖG 
2025). 

Die Maßnahmen sind vor Beginn der Bautätigkeit / Rodungsmaßnahmen umzusetzen. 

A1 Ausweisung von 14 Habitatbaumgruppen (CEF-Maßnahme) 

Zur Kompensation der Eingriffe in höhlenreiche Waldbestände und als Ersatz für die höhlen-
bewohnenden Arten u. a. Schwarzspecht und Mittelspecht sind 14 Habitatbaumgruppen in-
nerhalb der Maßnahmenflächen K4 und K5 im Umfeld des Hauptbunkerfeldes auszuweisen.  

Falls dies im Einzelfall der Verkehrssicherung im Zuge der militärischen Nutzung widerspricht, 
erfolgt die Fällung unter Belassen als liegendes Totholz und es sind alternative Baumgruppen 
auszuweisen. 

A3a Montage von Vogelnistkästen (CEF-Maßnahme) 

Zur Kompensation der Lebensraumverluste von 3 Grauschnäpperrevieren und 1 Starenrevier 
sind acht Vogelnistkästen (sechs Nischenbrüterkästen und zwei Starenkästen) im Bereich der 
Maßnahmenflächen K4 und K5 westlich und östlich des Hauptbunkerfeldes aufzuhängen. 
(CEF-Maßnahme. 

A3b Montage von 90 Vogelnistkästen  

Als Ausgleich für die Inanspruchnahme (45 Reviere, davon 2 x Hohltaube) von Höhlenbäumen 
der baumhöhlenbewohnenden Vogelarten (Bachstelze, Blaumeise, Buntspecht, 

 

11  Dt. Übersetzung „Guidance document on the strict protection of animal species of community interest provided by the 
Habitats Directive 92/43/EEC, endgültige Fassung, Febr. 2007. 
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Haubenmeise, Hohltaube, Kleiber, Kohlmeise, Sumpfmeise, Tannenmeise, Waldkauz) sind im 
Bereich der Maßnahmenflächen K4 und K5 im Umfeld des Hauptbunkerfeldes insgesamt 86 
Universalhöhlen, und 4 Hohltaubenkästen aufzuhängen. (CEF-Maßnahme). 

 

A3c Montage von 78 Fledermausrundhöhlen  

Zur Kompensation von unvermeidbaren Höhlenbaumverlusten sind zeitlich vorgezogen ge-
genüber der Durchführung der Rodungen Fledermausrundhöhlen als Ersatzquartiere zu in-
stallieren, um das Quartierangebot für betroffene Fledermausvorkommen bzw. örtliche Popu-
lationen sicherzustellen.  

Die Fledermauskästen sollten nicht in unmittelbarer Eingriffsbereichsnähe (Abstand mindes-
tens 50 m), aber im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem betroffenen Bereich instal-
liert werden. Geeignete für die Anbringung der Ersatzquartiere sind Plan Nr. 3 zu entnehmen 
und wurden mit der SGD Süd und dem Bundesforst abgestimmt. 

A4 Anlage eines Ausweichhabitats für die Zauneidechse 

Der Lebensraum der Population der Zauneidechse im Bereich des Eingangsbereiches wird 
vorhabensbedingt beansprucht. Für den Verlust wird ein Ersatzhabitat in der Größe von 6.000 
m² im Bereich Northpoint geschaffen bzw. der dortige Lebensraum optimiert und die Zau-
neidechsen im Eingriffsbereich gefangen und dorthin umgesiedelt (vgl. V7).  

Die Habitate für die Reptilien müssen eine sonnenexponierte Lage und auf engem Raum fol-
gen-de Teilstrukturen aufweisen: Besonnte Flächen oder Strukturen (z.B. Steine, Totholz) als 
Sonn-plätze, fugen-/ spaltenreiche Kleinstrukturen (z.B. Steinschüttungen, Holzhaufen, Erdlö-
cher) als Tagesverstecke und (bei ausreichender Tiefe) Winterquartiere, grabbare Substrate 
(z.B. Sand) für die Eiablage, Vegetationsflächen (z.B. lockere Krautfluren, Staudenfluren, Ge-
hölzsäume) für die Nahrungsversorgung. 

Auf der Maßnahmenfläche sind mind. 10 Zauneidechsenrefugien (Totholzhaufen mit vorgela-
gerter Sandlinse, Stammabschnitte von 2-3 m Länge) anzulegen. Bei der Ausführungsplanung 
ist darauf zu achten, dass keine Totholzstrukturen im Bereich der Freihaltefläche für den Kran-
ausleger angelegt werden. Die Wiesenfläche ist durch extensive Streifenmahd zu pflegen. Für 
die Streifenmahd werden mit dem Mähgerät maschinenbreite Bahnen gezogen und nur jede 
zweite Bahn abgemäht.  

Die angelegten Zauneidechsenrefugien sind mehrmals im Jahr durch Mahd freizustellen und 
offenzuhalten.  

 

Abbildung 28: Aufbau Totholzhaufen (Bauen & Tiere 2012) 
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A5 Anlage von beeren- und nussreichen Waldmänteln für die Haselmaus 

Um die Revierzahl der Haselmaus zu schätzen, wurde die Fläche des potenziellen Lebens-
raums der Art auf 19 ha12 bestimmt. Erwachsene Haselmäuse sind standorttreu und nutzen 
Streifgebiete von bis zu 1 ha Ausdehnung. Daher wurde die Gesamtzahl auf 19 Reviere be-
rechnet. Dies entspricht 19 ha, die durch Anlage von beeren- und nussreichen Waldmänteln 
ausgeglichen werden müssen.  

Im Anschluss an den Waldrand (K12) parallel des neuen Postenweges und entlang der im 
Plan 3 gekennzeichneten Maßnahmenflächen A5 ist ein zusätzlicher Streifen buchtartig auf-
zulichten und anschließend mit Sträuchern zu unterpflanzen. Der Strauchmantel soll eine 
Breite von ca. 5-10 m aufweisen. Die Gehölzflora soll eine gemischte, möglichst uneinheitliche 
Zusammensetzung aufweisen, welche die benötigten Nahrungskomponenten (Pollen, Nektar, 
fettreiche Samen, Früchte) über die gesamte Aktivitätszeit der Haselmaus zur Verfügung stellt 
(BÜCHNER 2007).  

Folgende Arten sind u.a. geeignet: Hasel, Schlehe, Weißdorn, Brombeere, Faulbaum, Holun-
der, Vogelkirsche, Eberesche, Eibe, Geißblatt. 

 

A6 Montage von 38 Ersatznistkästen für die Haselmaus 

Um kurzfristig Ersatz für die Lebensraumverluste der Haselmaus zu schaffen sind in den im 
Plan Nr. 3 gekennzeichneten Bereichen insgesamt 38 Haselmauskästen (z.B. Haselmausko-
bel 2KS der Fa. Schwegler) aufzuhängen. Die für die Kastenexposition ausgewählten Wald-
flächen sollten strukturell als Nahrungshabitat geeignet sein, zusammenhängend sein und 
eine Mindestgröße von 20 ha aufweisen. 

Um die Nutzung der Kästen durch Fremdnutzer wie Garten- oder Siebenschläfer zu vermei-
den, sind spezielle Kastentypen mit Öffnung bis 26 mm) zu verwenden. Die Kästen sind jähr-
lich zu reinigen.  

A7 Anlage von vier Geheckplätzen für die Wildkatze 

In störungsarmen Waldflächen im Norden der Liegenschaft (vgl. Maßnahme K4) sind vier Geh-
eckplätze für die Wildkatze anzulegen. Dies erfolgt durch die Errichtung von großvolumigen 
Holz- und/oder Wurzelhaufen, die mit Reisig abgedeckt werden, mit einer Grundfläche von ca. 
3 x 3 m und einer Höhe von ca. 2 m. Die exakten Standorte werden von der Umweltbaubeglei-
tung in Zusammenarbeit mit dem Bundesforst ausgewählt. Die Geheckplätze sollen mit der 
Ausweisung von Habitatbaumgruppen (vgl. A1) kombiniert werden.  

A8 Dauerhafte Sicherung von Fledermausquartierbäume  

Alle im Zuge der faunistischen Erfassungen bestätigten Fledermausquartierbäume sind aus 
der Nutzung zu nehmen. Falls dies im Einzelfall der Verkehrssicherung im Zuge der militäri-
schen Nutzung widerspricht, erfolgt die Fällung unter Belassen als liegendes Totholz. 

A9 Bunkeroptimierung für Fledermäuse  

Um den Verlust von Bunkern als Winterquartier für das Braune Langohr und die Kleine Bart-
fledermaus auszugleichen, werden vier Bunker im Süden der Liegenschaft optimiert, um als 
Winterquartier zu fungieren. Diese sollen aus der Nutzung rausgenommen werden und wie 
folgt angepasst werden: 

 

12 Summe Maßnahmen K12 + A5 
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- Verbesserung der klimatischen Eigenschaften des Quartierraumes durch Einbringung 
von feuchter Erde  

- Entfernung von Gittern und Netzen vor Lüftungsöffnungen und Schaffung von Einflug-
schlitzen im Eingangstor 

- Vorhandene Störungen durch Zugang von Menschen und Fressfeinden verhindern 

- keine Beleuchtung in der Umgebung der Bunkerstandorte 

- Anbringen von zusätzlichen Hangplätzen innerhalb der Bunke (z.B. durch Fledermaus-
hohlblocksteine) 

- Anlage einer Pufferzone von 100 m um die Bunkerstandorte in der eine störungsarme 
Waldnutzung stattfindet 

A10 Montage von 4 Überwinterungskästen für Fledermäuse 

Als Ausgleich für den Wegfall der Bunker als potenzielle Winterquartiere und den Verlust von 
Bäumen mit Großhöhlen sind an vier Bereich innerhalb der Maßnahmenfläche K4 Fleder-
mausüberwinterungskästen an vitalen Laubbäumen anzubringen.  

A11 Montage von 72 Spaltenquartieren für Fledermäuse  

Zur Kompensation der Eingriffe in höhlenreiche Waldbestände und als Ersatz für den Verlust 
von Habitatbäumen im Eingriffsbereich sind 72 Spaltenkästen (Fledermausflachkästen) fach-
gerecht an Laubbäumen innerhalb der im Plan Nr. 3 gekennzeichneten Waldbestände zu in-
stallieren. 
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6.3 Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen) 

Das Artenschutzgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass unter Beachtung der vorgesehenen 
Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen und dem Ersatz von Lebensraumver-
lusten für den überwiegenden Teil der im Gebiet nachgewiesenen Arten nicht davon auszuge-
hen ist, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände betroffen sind. Für die Wildkatze, die 
Haselmaus und die Waldschnepfe kann das Eintreten von Verbotstatbeständen nicht mit Si-
cherheit ausgeschlossen werden.  

Daher wird für die genannten Arten eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 beantragt. Aus Gründen 
der Rechtssicherheit wird in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung vorsorglich eine 
Prüfung der Vorrausetzungen einer Ausnahmeerteilung nach § 45 Abs. 7 für die genannten 
Arten durchgeführt.  

 

Folgende Maßnahmen dienen zur Sicherung des Erhaltungszustandes der betroffenen Popu-
lationen:  

A2b Schaffung und Erhalt von Strukturen im Wald für zwei Brutreviere der Waldschnepfe, 
rund 10 ha  

➔ Die Art profitiert von den Maßnahmen K4 und K5 (Erhöhung Umtriebszeit, Förderung 
mehrerer Waldentwicklungsphasen, Förderung von Baumquartieren durch zu belas-
sende Altholz- und stehende Totholz-Bereiche, Nutzungsverzicht (K5)), K12 & A5 
(Schaffung Waldränder, Säume), Entwicklung extensiver Offenlandflächen nach der 
Bauphase (Hauptbunkerfeld),  

A2c  Schaffung und Erhalt von Strukturen im Wald für Wildkatze, Schwarzspecht, Mit-
telspecht; Hohltaube und Fledermäuse, Förderung von Baumquartieren durch Auswei-
sung von Habitatbäumen, Ausweisung von Biotopbaumgruppen (CEF-Maßnahme)  

➔ Die Umsetzung erfolgt innerhalb der Maßnahmenflächen K4 und K5 (ca. 55 ha). 

 

A5  Anlage von 19 ha beeren- und nussreichen Waldmänteln (Haselmaus) 

Um die Revierzahl der Haselmaus zu schätzen, wurde die Fläche des potenziellen 
Lebensraums der Art auf 19 ha bestimmt. Erwachsene Haselmäuse sind standorttreu 
und nutzen Streifgebiete von bis zu 1 ha Ausdehnung. Daher wurde die Gesamtzahl 
auf 19 Reviere berechnet. Dies entspricht 19 ha die durch Anlage von beeren- und 
nussreichen Waldmänteln ausgeglichen werden müssen.  
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K7 Optimierung des Ringelnatterlebensraumes 

Im Südteil der Liegenschaft Kriegsfeld wurde bei den Erfassungen ein Lebensraum der Rin-
gelnatter festgestellt. Durch die baulichen Maßnahmen kommt es zu Eingriffen in Teillebens-
raumstrukturen der Art. Als Ausgleich erfolgt die Optimierung des angrenzenden Lebensrau-
mes außerhalb des Eingriffsbereiches. Der an den Tümpel angrenzende Waldbestand wird 
durch die Entnahme von Einzelbäumen im Umkreis von mind. 30 m deutlich aufgelichtet. Der 
Tümpel ist um 25 % zu vergrößern. Am Ufer sind Totholzhaufen und Steinschüttung aus Sand-
steinen als zusätzliche Versteckmöglichkeiten anzulegen. 

 

K8 Montage von 22 Siebenschläferkästen 

Zur kurzfristigen Kompensation der Lebensraumverluste für den Siebenschläfer werden ent-
lang von mehreren Waldrandabschnitten spezielle Siebenschläferkästen (z.B. ZK MU 01 Sie-
benschläferkasten der Fa. vivara pro) installiert. Es sollen mehrere Kästen in einem Abstand 
von etwa 15 Metern in einer Höhe von ca. 1,5 m aufgehängt werden.  

 

6.4.1.1 Umsetzung von Begrünungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen in der Lie-
genschaft Kriegsfeld mit Ausgleichswirkung 

Innerhalb der Eingriffsflächen sind nach Abschluss der Baumaßnahmen die nachfolgend auf-
geführten Maßnahmen umzusetzen. Eine Bilanzierung der Flächen gemäß BKompV erfolgt in 
Kapitel 5.2 im Zuge der biotopintegrierten Bilanzierung. 

K9 Auflockerung und Wiederbegrünung von temporär beanspruchten Flächen  

Der Boden von temporär genutzten Flächen im Arbeitsbereich ist nach Abschluss der Bauar-
beiten aufzulockern (Tiefenlockerung), um Verdichtungen zu beseitigen und fachgerecht mit 
Oberboden anzudecken. Die Flächen sind durch Ansaat von Landschaftsrasen mit Kräutern 
(Regiosaatgut, Ursprungsgebiet 9: Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland) zu begrünen. 
Vor der Ausführung ist ein Herkunftsnachweis des Saatgutes vorzulegen. Die Ansaatmenge 
pro Quadratmeter ist entsprechend der Herstellerangaben zu wählen. 

Folgende Flächen werden entwickelt: 

• Grünflächen, Mulden: 9,17 ha 

• Böschungen: 1,98 ha 

 

K10  Naturnahe Ausgestaltung der Regenrückhaltebecken 

Die Regenrückhaltebecken sind nach der Freistellung und Reaktivierung wieder analog zum 
Ist-Zustand möglichst naturnah, mit einem flachen Ufer und Vegetationsabschnitten, zu ge-
stalten. Hierzu ist eine Initialbepflanzung mit Schilf anzulegen in einer Größenordnung von 
mind. 10 m². Bei der Pflege sind vorhandene Schilf- und Röhrichtflächen auszusparen. 

 

K11  Wiederaufforstung von temporär genutzten BE-Flächen 

Im Bereich der temporär beanspruchten Baustelleneinrichtungsflächen (BE-Flächen) erfolgt 
nach Abschluss der Bauphase eine Tiefenlockerung und Wiederandeckung von Oberboden. 
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In Abstimmung mit dem Bundesforst erfolgt in den BE-Flächen 01 bis 07f eine Entwicklung 
von Buchenmischwald mit hohen Eichenanteil (ca. 35%). Der Flächenumfang beläuft sich 
auch rd. 16,17 ha. 

Durch bodenvorbereitende Maßnahmen soll möglichen Wuchshemmnissen - wie z.B. Verdich-
tungshorizonte im Bereich der Pflugsohle – entgegengewirkt werden. Der im Zuge der Bau-
maßnahme getrennt gelagerte Waldboden ist aufgrund der Vielzahl an Mykorrhizapilzen, die 
die Anwuchsbedingungen von Bäumen fördert, gezielt auf den aufzuforstenden Flächen aus-
zubringen. 

Bei der konkreten Festlegung des Artenspektrums an Baum- und Straucharten ist flächenbe-
zogen neben den Standortbedingungen wie Nährstoff- und Wasserversorgung auch die Expo-
sition und der Zusammenhang mit bestehenden Gehölzflächen zu berücksichtigen. Die flä-
chenbezogene Artenzusammensetzung sollte in Abstimmung mit dem Bundesforst erfolgen.  

 

K12  Entwicklung von Waldrändern 

Darüber hinaus werden in den BEBF-Flächen BE BF 02 bis BF 08 unter Berücksichtigung von 
Abstandsflächen (5 m) zu Gebäuden gestufte Waldränder als Übergang zu den angrenzenden 
Waldbeständen entwickelt. Waldränder werden ebenfalls im Hauptbunkerfeld Umfeld der Bun-
ker (außerhalb des Hauptbunkerfeldes), entlang des Außenzaunes und in im Bereich der 
Rückhaltebecken entwickelt. 

Die Waldränder sind aus drei unregelmäßig ineinander übergehenden Zonen aus Kräutern, 
Sträuchern und Bäumen II. Ordnung aufzubauen. Die Waldränder sind auf rd. 20 % der Fläche 
der natürlichen Sukzession zu überlassen. Durch eine unregelmäßige Randausbildung ist der 
Randlinieneffekt zu erhöhen. Durch die Bepflanzung einer Kernzone aus verschiedenen ein-
heimischen und standortgerechten Arten in Gruppen soll die Strukturvielfalt gefördert werden. 

Bei der konkreten Festlegung des Artenspektrums an Baum- und Straucharten ist flächenbe-
zogen neben den Standortbedingungen wie Nährstoff- und Wasserversorgung auch die Expo-
sition und der Zusammenhang mit bestehenden Gehölzflächen zu berücksichtigen. Die flä-
chenbezogene Artenzusammensetzung sollte in Abstimmung mit dem Bundesforst erfolgen.  

Folgende Flächen werden entwickelt: 

• BF02-BF08, Waldrand (30m): 3,44 ha 

• Waldrand Bunker-Sanierung: 2,26 ha 

• Baufeld RRB - Waldrand: 1,56 ha 

• Waldrand-Außenzaun: 4,17 ha  

 

K13  Entwicklung von Waldinnen- und Außensäumen 

Im Bereich der temporär beanspruchten Flächen (BE-Flächen) entlang des Außenzaunes, im 
Bereich von Leitungstrassen und im Bereich der Zufahrtsstraßen zu den Rückhaltebecken er-
folgt nach Abschluss der Bauphase eine Tiefenlockerung und Wiederandeckung von Oberbo-
den. Die Flächen werden anschließend durch Ansaat von Gras-Staudenmischungen Land-
schaftsrasen (Regiosaatgut, Ursprungsgebiet 9: Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland) 
begrünt und sind extensiv (1-2 schürge Mahd) zu pflegen. 

Folgende Flächen werden entwickelt: 

• Waldsaum entlang Zufahrt RRB: 0,79 ha 

• Waldsaum-Leitungen: 0,51 ha 
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• Saum Zaun Verwaltungsbereich: 0,38 ha 

 

K14 Entwicklung von Offenlandbiotoptypen 

Im Bereich der sanierten und neuen Munitionslagerhäuser erfolgt nach Abschluss der Bau-
phase eine Begrünung der Erdüberdeckung durch Ansaat von Landschaftsrasen mit Kräuter-
anteil (Regiosaatgut, Ursprungsgebiet 9: Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland). Glei-
ches gilt für die Mulden, Böschungsflächen und die Freiflächen im Verwaltungsbereich. 

Folgende Flächen werden entwickelt: 

• Grünflächen, Mulden: 9,17 ha 

Böschungen: 1,98 ha 
 
 
 

6.4.2 Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Northpoint 

N1 Entsiegelung und Aufforstung des ehemaligen Verwaltungsbereiches   

Bestand: Funktionsgebäude, befestigte Hofflächen, Wege, Straßen  
 

Forsteinrichtung für den Waldort 1 Z 0 (2 große Teilflächen des Verwaltungsbereiches), 1 b5 
(quadratische Teilfläche an Nordkante des Verwaltungsbereiches), 1 L0 
(nördlichste Teilfläche „alter Doppelbunker“), Stichtag 02.10.2012 

Waldzustand  1 b5: 15j. Traubeneichen Jungwuchs, 15 jhrg. Winterlinden Jungwuchs in 
einzelner bis flächenweiser Mischung. Gezäunt.    

Entwicklung: Entwicklung des Wald-LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald auf allen zu ent-
siegelnden Flächen.  

 

Lage: ehemaliger Verwaltungsbereich Northpoint und Nebenflächen  
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7 Abschließende Betrachtung 

Die baulichen Maßnahmen im Rahmen der Wiederinbetriebnahme des Munitionslagers 
Kriegsfeld führen zu Eingriffen in Natur und Landschaft. 

Eingriffe in den Boden erfolgen durch umfangreiche Erdbewegungen im Bereich der Baufelder 
und der temporären BE-Flächen BE 05+ und BE05 ++. Des Weiteren erfolgen bauliche Ein-
griffe in den Boden durch Leitungsverlegungen und den Neubau von Gebäuden und Verkehrs-
infrastrukturen.  

Der Neuversiegelung im Umfang von ca. 9,7 ha stehen Entsiegelungen von befestigten Flä-
chen, insbesondere durch den Rückbau des Verwaltungsbereiches Northpoint, die Teilentsie-
gelung von Wegen in Northpoint und der Liegenschaft Kriegsfeld gegenüber. Darüber hinaus 
kommt es im Bereich der Aufforstungsflächen in Pferdsfeld zu einer Bodenextensivierung auf 
intensiv genutzten Ackerflächen. Insgesamt stehen der Neuversiegelung von Boden von 9,7 
ha ausgleichswirksame Maßnahmen im Umfang von 13,24 ha gegenüber.  

Es kommt durch den Bau der neuen Funktionsgebäude, Vorplätze, Verkehrsflächen und Mu-
nitionslagerhäuser insgesamt zu einem Waldeinschlag von 55,80 ha. Rund 16,17 ha können 
im Bereich der temporär beanspruchten Baustelleneinrichtungsflächen (BE01-BE07) wieder 
aufgeforstet werden. 

Gemäß der nach Bundeskompensationsverordnung (BKompV) durchgeführten Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanzierung weist der Bestand im Eingriffsbereich eine Wertigkeit in Höhe von 
12.047.379 Biotopwertpunkten (BW) auf. Die Inanspruchnahme von Waldbeständen ab 100 
Jahre und älter führt hierbei allein zu einer Wertigkeit von 2.312.240 BW. 

Nach Umsetzung der geplanten Maßnahmen ergibt sich für die Eingriffsbereich eine Wertigkeit 
in Höhe von 8.948.000 BW. Berücksichtigt sind hierbei alle innerhalb der Eingriffsflächen ge-
planten Begrünungs- und Ausgleichsmaßnahmen wie z.B. die Entwicklung von Waldrändern 
und die Aufforstung von Laubwald. Aus dem Vergleich der Bilanztabelle vor dem Eingriff und 
der Bilanztabelle nach dem Eingriff ergibt sich ein Defizit an Biotopwertpunkten im Umfang 
von 3.099.379 BW. Die baulichen Eingriffe führen zu Beeinträchtigungen besonderer Schwere 
(eBS) für die Schutzgüter Boden, Tiere und Biotope. Hierfür werden schutzgutbezogene Maß-
nahmen erforderlich.  

Nach Maßgabe der BKompV ist es erforderlich neben der Gesamtbilanz, die Eingriffe in Wald-
bestände mit einem Bestandsalter von 100 Jahren und mehr gesondert zu betrachten, da hin-
sichtlich Art/Ausgestaltung und Flächengröße der benötigten Kompensationsmaßnahme fol-
gende Rahmenbedingungen zusätzliche zu berücksichtigen sind: 

• Sofern Biotoptypen oder Zielzustände anderer Funktionen mit einem Alter von mehr als 
100 Jahren erheblich beeinträchtigt werden, sind neben langfristig wirksamen Maßnah-
men mit einer Entwicklungszeit von mehr als 100 Jahren kurz- bis mittelfristig wirksame 
Maßnahmen mit einer Entwicklungszeit von weniger als 30 Jahren vorzusehen. Die bei-
den Maßnahmenanteile sollen jeweils 50% des auf die betreffende erhebliche Beeinträch-
tigung entfallenden Anteile am biotopwertbezogenen Kompensationsbedarf betragen.  

• Sofern die Entwicklungszeit bis zur Erreichung des Zielzustandes der geplanten Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen 30 Jahre überschreitet, ist eine Vergrößerung der Maß-
nahmenfläche um 25% erforderlich, um die verzögerte Funktionserfüllung zu berücksich-
tigen (Timelag-Aufschlag). 

Die zu kompensierende Summe von 1.156.120 BW (50% von 2.312.240 BW) wird durch kurz- 
bis mittelfristig wirksame Maßnahmen in den Liegenschaften Northpoint, Lager Haide und in 
der Liegenschaft Kriegsfeld im Umfang von 1.199.645 BW kompensiert. Bei den Maßnahmen 
handelt es sich um Waldumbaumaßnahmen und Maßnahmen zur Altholzsicherung. 





L.A.U.B.-KL – Proj.-Nr. 01/20: Wiederinbetriebnahme des Munitionslagers Kriegsfeld LBP  

Offen – Amts-/Dienstgeheimnis 

- 152 - 

Höhe“. Die Natura 2000 Verträglichkeitsuntersuchung (LAUB 2025a) kommt zu dem Ergebnis, 
dass die Eingriffe in die maßgeblichen Lebensraumtypen 9113 und 9110 die Erheblichkeits-
schwelle überschreiten. Hinsichtlich der Anhang-II-Arten Bechsteinfledermaus, Großes Mau-
sohr und Hirschkäfer führen die Flächenbeanspruchungen zu Wirkungen auf die jeweiligen 
Lebensräume. Mit Hilfe von Vermeidungsmaßnahmen kann der Schaden für die Populationen 
allerdings so weit reduziert werden, sodass keine erhebliche Betroffenheit der Erhaltungs-
ziele des FFH-Gebietes daraus folgen. Die Erhaltungszustände der Arten im FFH-Gebiet blei-
ben gewahrt.   

Um eine Verträglichkeit des Vorhabens trotz der festgestellten und nicht vermeidbaren erheb-
lichen Beeinträchtigungen für die Lebensraumtypen 9110 und 9130 zu erreichen, wird eine 
Ausnahmegenehmigung nach §34 BNatSchG beantragt. Die dafür notwendigen Vorausset-
zungen sind gegeben.  

• Das Vorhaben ist als militärisches Vorhaben, dass der Sicherstellung der Wehrfähig-
keit des Landes dient von überragendem öffentlichem Interesse. 

• Zumutbare Alternativen, die den gleichen Zweck erfüllen sind nicht gegeben. 

• Mit Hilfe von Maßnahmen zur Wiederherstellung von Beständen der LRT und zur Op-
timierung von Bestandsflächen mit dem Ziel der Verbesserung des LRT-Erhaltungszu-
standes kommt es zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustands der beiden LRT 
im FFH-Gebiet.  

• Die Kohärenz des Netzes Natura 2000 bleibt gewahrt. 

Die Wiederinbetriebnahme des Munitionslagers Kriegsfeld verursacht im Zusammenhang mit 
den vorhabenbedingten Baumaßnahmen Wirkungen auf Lebensräume der Zielarten Mit-
telspecht und Schwarzspecht des Vogelschutzgebietes „Wälder westlich Kirchheimbolanden“. 
Es kommt für beide Arten infolge der vorhabenbedingten Flächenbeanspruchungen zu direk-
tem Flächenentzug im Lebensraum, der die maßgeblichen Orientierungswerte nach Lam-
brecht und Trautner (2007) überschreitet.   

In der Folge wurde auch unter Berücksichtigung und Ausschöpfung von Vermeidungsmaß-
nahmen festgestellt, dass vorhabensbedingt erhebliche Beeinträchtigungen der beiden Vogel-
arten und damit der Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes verursacht werden.   

Um eine Verträglichkeit des Vorhabens trotz der festgestellten und nicht vermeidbaren erheb-
lichen Beeinträchtigungen der Vogelarten Schwarz- und Mittelspecht zu erreichen, wird eine 
Ausnahmegenehmigung nach §34 BNatSchG beantragt. Die dafür notwendigen Vorausset-
zungen sind gegeben. 

Die baulichen Maßnahmen stehen der Rechtsverordnung und dem Schutzzweck des Natur-
schutzgebietes „Wasenbacher Höhe“ entgegen. Der Vorhabensträger hat daher eine Aus-
nahme von den Verbotstatbeständen der Rechtsverordnung des Naturschutzgebietes bei der 
oberen Naturschutzbehörde der SGD Süd beantragt. 

Erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind aufgrund der geplanten Gebäudehö-
hen und der flächig umgebenden Wälder nicht zu erwarten.  

Durch die Rodung entfällt im Bereich der geplanten Bauflächen die ausgleichende klimatische 
Wirkung der Waldbestände (Abmilderung von Temperaturspitzen, Bindung von CO2). Dadurch 
kann es lokal zu einer Erhöhung der Temperaturdurchschnittswerte und Entstehung einer 
Wärmeinsel kommen. Diese Effekte wirken sich jedoch nur kleinräumig aus und werden sich 
im Wesentlichen auf die Liegenschaft selbst bzw. die Rodungsflächen beschränken.  

Im Umfeld der Eingriffe bleiben noch großflächige Waldbestände erhalten, die die Effekte der 
Rodung ausgleichen. Darüber hinaus trägt die geplante Begrünung und Aufforstung im Be-
reich der Flächenentsiegelungen im Northpoint im Umfang von rd. 3,7 ha und im Hauptlager 
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(1,23 ha) zu einer Minderung der Auswirkungen bei. Insofern ist von keinen erheblichen klima-
tischen Beeinträchtigungen auszugehen, zumal es sich aus klimatischer Sicht um keinen Be-
lastungsraum handelt. 

Darüber hinaus werden zur forstrechtlichen Kompensation Waldumbaumaßnahmen mit Wald-
randgestaltung in der Liegenschaft Kriegsfeld und Ersatzaufforstungen in der Liegenschaft 
Fürfeld und Pferdsfeld durchgeführt. Hierdurch wird auch dem Verlust der CO2-Senke Wald 
entgegengewirkt. Junge Laubwälder haben im Vergleich zu älteren Waldbeständen eine deut-
lich höhere CO2-Bindung. 

 

Fazit: 

Aus der Gegenüberstellung der aufgezeigten Beeinträchtigungspotenziale und Maß-
nahmen geht hervor, dass sich die ergebenden Eingriffe in den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild durch die Maßnahmen zum Schutz, Vermeidung und Kompensation 
teilweise in der Liegenschaft Kriegsfeld selbst und überwiegend auf externen Flächen 
des Bundes im Naturraum kompensieren lassen. Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten sind bei Berück-
sichtigung der formulierten Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen nach der-
zeitigem Kenntnisstand nicht gegeben. In der Artenschutzprüfung wird vorsorglich 
auch eine Ausnahme für die Arten Haselmaus, Wildkatze und Waldschnepfe beantragt, 
da nicht mit 100%-iger Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass Verbotstatbe-
stände u.a. aufgrund der erforderlichen Entwicklungszeiten der Ausgleichsmaßnahmen 
eintreten. 

Da aufgrund des zurzeit vorliegenden Kenntnisstandes keine belastbaren Rück-
schlüsse auf die Wirksamkeit der Querungen für die Wildkatze geschlossen werden 
können, sieht das Maßnahmenkonzept ein Monitoring der Wildkatze vor. Hierdurch sol-
len die Wirkung der vorgesehenen Schutz-, Vermeidungs-, und Ausgleichsmaßnahmen 
dokumentiert werden. 
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